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Studien- und Prufungsordnung der Padagogischen Hochschule
Ludwigsburg fur den Masterstudiengang Berufliche Bildung/
Ingenieurwissenschaften (Master of Science — M. Sc.)

vom 17.02.2026

Auf Grund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 29 und § 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005
(GBI. S. 1) in der Fassung des Gesetzes zur Anderung des LHG und anderer Gesetze vom 26.10.2021 (GBI. S. 941) hat der
Senat der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg in seiner Sitzung am 04.11.2021 gemaR § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 LHG die
folgende Studien- und Priifungsordnung Masterstudiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften beschlossen.

Der Rektor der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg hat gemaR § 34 Abs. 1 Satz 3 LHG seine Zustimmung am 17.02.2026
erteilt.
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Studien- und Prifungsordnung (StPO) gilt fir den Masterstudiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften
(Master of Science — M. Sc.).

§2 Allgemeine Hinweise

(1) Der Masterstudiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften wird gemeinsam von der P&adagogischen
Hochschule Ludwigsburg (PHL) und der Hochschule Esslingen (HSE) durchgefiihrt. Die Federfihrung liegt bei der PHL.

(2) Der Studiengang baut auf die Studiengénge ,Bachelor Ingenieurpadagogik® der HSE mit ihren unterschiedlichen
Facherkombinationen auf.

(3) Teil dieser Studien- und Prifungsordnung sind die Studienverlaufsplane und das Modulhandbuch des Studiengangs.

§ 3 Ziele des Studiums, akademischer Grad

(1) Wahrend des Studiums erarbeiten die Studierenden die Voraussetzungen fir den Eintritt in den Vorbereitungsdienst fir
die Laufbahn des hoheren Schuldienstes an beruflichen Schulen und berufsqualifizierende Kompetenzen fir die
Ubernahme von Tiétigkeiten in den auRerschulischen Handlungsfeldern betriebliche Berufsausbildung, betriebliche
Weiterbildung und auf3erbetriebliche Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

(2) Die PHL und die HSE verleihen nach erfolgreichem Studienabschluss den ,Master of Science®, abgekirzt ,M. Sc.”.

§ 4 Regelstudienzeit, Studienbeginn

(1) Die Regelstudienzeit betragt drei Semester.

(2) Der Studienbeginn ist zu jedem Semester moglich.

§ 5 Zugangsvoraussetzungen zum Studium

Die Zugangsvoraussetzungen zum Master-Studiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften sind in der
Zulassungssatzung geregelt.

§ 6 Lehrveranstaltungen in Fremdsprachen

Lehrveranstaltungen und Prifungen kénnen ganz oder teilweise in Englisch oder einer anderen Fremdsprache abgehalten
werden.

§ 7 Studienaufbau, Studienumfang, Studieninhalte

(1) Der Studiengang sieht Studien in den Inhaltsbereichen ,Berufliche Bildung®, einschliellich Psychologie und Soziologie,
und ,Fachdidaktik®, einschlieRlich Mediendidaktik, sowie vertiefende ingenieurwissenschaftliche Studien fir die
fachspezifischen Lehrbefahigungen vor. Das Studium ist nach thematischen Schwerpunkten in Module gegliedert. Das
Studienvolumen betragt insgesamt 90 Credit-Points (ECTSP).

(2) Das Studienvolumen ist wie folgt aufgeteilt:

— ,Berufliche Bildung“ (mit Psychologie und Soziologie) im Umfang von insgesamt 19 ECTSP

— ,Fachdidaktik (mit Mediendidaktik) im Umfang von insgesamt 10 ECTSP
— ,Wahlfreies Studium® im Umfang von 8 ECTSP
— ,Schulpraktikum® im Umfang von insgesamt 6 ECTSP
— ,Vertiefende ingenieurwissenschaftliche Studien” im Umfang von insgesamt 22 ECTSP
— ,Masterarbeit” im Umfang von 25 ECTSP

Fur die Facherkombination MAP (Maschinenbau — Automatisierungstechnik) gilt abweichend: Im ,wahlfreien Studium®
(Modul FS Freies Studium) sind anstelle von 8 ECTSP nur 5 ECTSP zu studieren; im Gegenzug sind in den ,vertiefenden
ingenieurwissenschaftlichen Studien“ (Modul IW Ingenieurwissenschaften) 25 ECTSP anstelle von 22 ECTSP zu
studieren.

(3) Die fir einen erfolgreichen Abschluss des Studiums zu belegenden Module sind im Modulhandbuch ausgewiesen.

§ 8 Studienleistungen an anderen Hochschulen

Studienleistungen kénnen auer an der PHL und der HSE auch an anderen Hochschulen erbracht werden.
Hinsichtlich der Anerkennung von Studienleistungen, die an anderen Hochschulen erbracht worden sind, gilt § 11.
§ 9 Studienleistungen an anderen Institutionen

Im Rahmen des Studiengangs kénnen Studienleistungen auch an Institutionen erbracht werden, mit denen die PHL und die
HSE zusammenwirken (§ 6 Abs. 1 LHG).

Die PHL und die HSE arbeiten in allen das Studium betreffenden Fragen mit den kooperierenden Institutionen zusammen.

§ 10 Studienberatung

Fir den Studiengang wird eine Studienberatung angeboten. Die Studienberatung wird durch die Studiengangleitung und
der/dem Studiengangs- und Prifungsausschussvorsitzenden ausgeubt.
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Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prifungsleistungen

Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungsleistungen, die an Institutionen erbracht werden, mit denen die PHL oder

die HSE zusammenwirken (§ 9), werden ohne Gleichwertigkeitsprifung angerechnet.

Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen, die in einem Studiengang nach dem baden-

wirttembergischen Modell der Ausbildung von Lehrer*innen an berufsbildenden Schulen in Kooperation von

Padagogischen Hochschulen und Fachhochschulen an einer anderen beteiligten Hochschule erbracht worden sind,

werden ohne weitere Prifung anerkannt.

Studien- und Prifungsleistungen sowie Studienabschliisse, die in Studiengangen an anderen staatlichen oder staatlich

anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengédngen an

auslandischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, wenn
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlissen besteht,
die ersetzt werden. Wesentliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen zwei Qualifikationen, die so signifikant sind,
dass sie den Erfolg der Antragstellerin/des Antragstellers bei der Fortsetzung des Studiums gefahrden wurden.

Vereinbarungen und Abkommen der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit

anderen Staaten Uiber Gleichwertigkeit im Hochschulbereich (Aquivalenzabkommen) sowie Abkommen im Rahmen von

Hochschulpartnerschaften sind vorrangig anzuwenden, wenn sie fir den/die Antragstellerin giinstiger sind.

Die Anerkennung erfolgt auf Antrag. Der/die Antragsteller*in hat die erforderlichen Nachweise und Informationen tber

die anzuerkennenden Leistungen der fiir das Anerkennungsverfahren zustandigen Stelle der Hochschule vorzulegen.

Dazu zahlen mindestens die entsprechenden Modulbeschreibungen, Kompetenzbeschreibungen, Zeugnisse und

Urkunden sowie das Diploma Supplement bzw. eine entsprechende Dokumentation.

Die Beweislast dafur, dass ein Antrag nicht die geforderten Voraussetzungen erfillt, liegt auf Seiten der Hochschule. Die

Ablehnung des Antrags auf Anerkennung ist zu begriinden und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Die

Entscheidung Uber den Antrag trifft das akademische Prifungsamt. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von drei Monaten

nach der Immatrikulation bzw. der Rickmeldung nach einem Auslandsstudienaufenthalt zu stellen. Die Anerkennung

muss spatestens so rechtzeitig beantragt werden, dass eine Entscheidung vor dem Beginn der entsprechenden Leistung,
die ersetzt werden soll, erfolgen kann.

Fir Studien- und Prifungsleistungen sowie Studienabschlisse in staatlich anerkannten Fernstudien und anderen

Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise an Fach- und Ingenieursschulen oder Offiziersschulen der ehemaligen

Deutschen Demokratischen Republik, gelten die Absatze 1 bis 3 entsprechend.

Studien- und Prifungsleistungen aus dem als Zugangsvoraussetzung geforderten Erststudium kdnnen nicht angerechnet

werden.

Studienleistungen, die im Rahmen eines ERASMUS-Semesters an einer Partnerhochschule der Padagogischen

Hochschule Ludwigsburg erbracht wurden, kénnen wie folgt anerkannt werden:

— Die/Der Studierende erstellt vor dem Auslandssemester ein Learning Agreement, das von der/dem Studiengangs-
und Prifungsausschussvorsitzenden unterzeichnet wurde. Anderungen des Learning Agreements sind in schriftlicher
Form zu vereinbaren.

— Nach dem Auslandssemester legt die/der Studierende ein von der Partnerhochschule unterzeichnetes Transcript of
Records vor, auf dessen Basis die im Learning Agreement vereinbarten Leistungen anerkannt werden.

— Der/die Studierende erarbeitet gemeinsam mit einem/einer Hochschullehrer*in oder einem/einer akademischen
Mitarbeiter*in einen Plan fir den weiteren Verlauf seines Studiums.

Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten — soweit die Notensysteme vergleichbar sind — zu Gbernehmen und in

die Berechnung der Modulnoten und der Endnote einzubeziehen. Liegen keine Noten vor oder ist das Notensystem nicht

vergleichbar, entscheidet der Studiengangs- und Prifungsausschuss, ob und ggf. welche Studien- und/oder

Prifungsleistungen anerkannt werden. Unbenotete Leistungsnachweise sind entweder mit 4,0 zu werten oder die

Leistungsfeststellung erfolgt durch ein Kolloquium.

Die Anerkennung von Studien- und Priufungsleistungen sowie Studienabschlissen ist zu versagen, wenn die bzw. der

Studierende im Masterstudiengang eine studienbegleitende Modulprifung oder die Masterarbeit endgultig nicht

bestanden oder den Prifungsanspruch verloren hat oder sich in einem entsprechenden, laufenden Priifungsverfahren

befindet.

Bei der Anrechnung sind die Noten und die Credit Points — soweit die Notensysteme vergleichbar sind — zu lbernehmen

und nach MaRgabe der Priifungsordnung in die Berechnung der Endnote einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren

Notensystemen wird der Vermerk ,bestanden® aufgenommen.

Bei Vorliegen der in den Absétzen 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung.

Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland

erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die fiir die Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden

vorzulegen.

Fir Anrechnungen von Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen ist der Studiengangs- und

Priifungsausschuss zustéandig.
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Il. Priifungen im Masterstudiengang

§ 12 Studiengangs- und Priifungsausschuss
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Es wird ein gemeinsamer Studiengangs- und Priifungsausschuss (SPA) der beteiligten Hochschulen gebildet. Die
Mitglieder des SPA werden vom Senat der PHL gewahlt, darunter mindestens zwei Studierende (max. 2/5 der
Gesamtmitglieder). Die Amtszeit der Mitglieder betragt vier Jahre, die der Studierendenvertretersinnen ein Jahr. Eine
Wiederwahl ist moglich.

Dem Studiengangs- und Priifungsausschuss gehoéren ferner mit beratender Stimme der/die Leiter*in des akademischen
Prifungsamtes und die/der Gleichstellungsbeauftragte an.

Die Mitglieder des Rektorats und Vertreter*innen des Prifungsamts sind berechtigt, an jeder Sitzung eines SPA
teilzunehmen. Die Studienberater*innen und die Studiendekan*innen sind berechtigt, an jeder Sitzung eines SPA
teilzunehmen, an dem ihre Fakultat beteiligt ist. Dem SPA werden weitere Fachvertreter*innen und Modulbeauftragte bei
Themen, die speziell einzelne Facher oder Module betreffen, assoziiert.

Die Mitglieder des Studiengangs- und Prifungsausschusses werden vom Senat gewahlt. In Anlehnung an § 26 LHG
Absatz 1 ist der Vorsitz der Studiengangs- und Prifungsausschisse vom Senat an einen/eine Studiendekan*in einer
beteiligten Fakultat zu vergeben. Abweichend davon kann der Senat auf Vorschlag des SPA oder der Fakultaten eine/n
andere/n Vorsitzende/n aus dem Kreis der Hochschullehrer*innen, die Mitglieder*innen im SPA sind, wahlen. Der oder
dem Vorsitzenden obliegt die Geschaftsordnung. Stellvertretungen sind nicht vorgesehen, es sei denn der Senat bestellte
diese auf Antrag des SPA.

Aus Grinden der Verfahrensvereinfachung kénnen Entscheidungen des Studiengangs- und Prifungsausschusses ggf.
auch im Umlauf- oder E-Mail-Verfahren getroffen werden.

Der jeweilige Studiengangs- und Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn der/die Vorsitzende und insgesamt
mindestens die Halfte aller stimmberechtigten Mitglieder*innen anwesend sind und die Sitzung ordnungsgemaf geleitet
wird. Sind in einer ordnungsgemafly einberufenen Sitzung die Mitglieder zum zweiten Male nicht in der fur die
Beschlussfassung erforderlichen Zahl anwesend, so kann die/der Vorsitzende unverziiglich — frlhestens am nachsten
Tag — eine dritte Sitzung einberufen, in der der SPA ohne Ricksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlieft.
Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des bzw. der Vorsitzenden den
Ausschlag. Uber die Sitzungen des Studiengangs- und Priifungsausschusses wird ein Protokoll gefiihrt, in das die
wesentlichen Gegenstande der Verhandlungen und die Beschliisse mit den Abstimmungsergebnissen aufgenommen
werden.

Der Studiengangs- und Prifungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben fur alle Regelfalle auf den Vorsitzenden
bzw. die Vorsitzende des Studiengangs- und Prufungsausschusses Ubertragen.

Die Sitzungen des Studiengangs- und Prifungsausschusses sind nicht 6ffentlich. Die Mitglieder des Studiengangs- und
Priifungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im Offentlichen Dienst stehen, sind sie
durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(10) Die Mitglieder des Studiengangs- und Priifungsausschusses mit Ausnahme der Studierenden haben das Recht, der

Abnahme von Prifungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Bekanntgabe der Note.

§ 13 Zustindigkeiten in Priifungsverfahren
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Bei der Organisation und Durchfiihrung der Prifungen sowie bei der Entscheidung wirken der Studiengangs- und
Priifungsausschuss, das akademische Priifungsamt und der/die zustindige Modulbeauftragte zusammen. Uber
Widerspriiche entscheidet der/die fir Studium und Lehre zustandige Prorektor*in.

Der Studiengangs- und Prifungsausschuss hat folgende Aufgaben. Er

1. entscheidet Uber die Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungen sowie Studienzeiten;

2. vergibt auf der Grundlage des Themenvorschlags durch eine/n Hochschullehrer*in die Zulassung zur Masterarbeit.
Der/die Vorsitzende des Studiengangs- und Prifungsausschusses sorgt dafiir, dass eine/ein Studierende/r
spatestens sechs Wochen nach Antragstellung ein Thema fur eine Masterarbeit erhalt;

3. bestellt die fachlich zustandigen Prifer‘innen und Beisitzerinnen. Die Bestimmung der Beisitzer*innen kann vom
Studiengangs- und Prifungsausschuss auf den/die jeweiligen Prifer*in delegiert werden;

4. beschlief3t die Organisation und Durchfihrung der Studien- und Priifungsleistungen;

5. legt fir die Modulprifungen Anmeldezeitraume fest und geben diese rechtzeitig und in geeigneter Weise die/den
Studierende/n bekannt. Die Frist fiir die Anmeldung zu Modulpriifungen eines Moduls endet spatestens eine Woche
vor dem Prifungstermin;

6. entscheidet Uber die Zulassung zu Studien- und Prifungsleistungen in Zweifelsfallen.

Dem akademischen Prifungsamt obliegen

die Unterstlitzung des Studiengangs- und Prifungsausschusses;

die Unterstiitzung des/der Prorektor*in fir Studium und Lehre in Widerspruchsverfahren;

die Verwaltung aller prifungsbezogenen Unterlagen;

die Ausfertigung und Ausgabe von priifungsbezogenen Bescheiden und Bescheinigungen, Zeugnissen und
Urkunden;

die Verfahren beziiglich Prifungsfristen und Regelstudienzeit;

die Entscheidung Uber eine im gesamten Studiengang einmalige Mdglichkeit einer zweiten Wiederholung einer
Modulprifung oder der Masterarbeit und die Entscheidung Uber das Erléschen des Prifungsanspruchs;

7. die Entscheidungen Uber den Rucktritt von Prifungsleistungen nach der Zulassung zur Prifung;

8. die Feststellung der Ungultigkeit einer Masterprufung;

N =

oo
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9. die Entscheidung Uber die Ausstellung des Masterzeugnisses und der Masterurkunde;

10. die Entscheidung Uber die Folgen von VerstoRen gegen Priifungsvorschriften;

11. die formale Entscheidung uber das Bestehen und Nichtbestehen von Modulprifungen;

12. die formale Entscheidung uber Fristverlangerung bei Masterarbeit.

In den Aufgabenbereich des jeweils zustandigen Modulbeauftragten fallen:

1. die Organisation der Anmeldung zur Modulpriifung;

2. die Zulassung zur Modulprifung.

3.  Wenn die Zulassung versagt wird, teilt dies die/der Modulbeauftragte dem akademischen Prifungsamt schriftlich mit.

§ 14 Priifer*innen

M

@
(©)

4

®)
©)

Die Prufer*innen werden vom Studiengangs- und Prifungsausschuss bestellt. Zu Prifer‘innen werden nur am
Studiengang beteiligte Hochschullehrerinnen sowie Akademische Mitarbeitersinnen und Lehrbeauftragte bestellt, denen
die Prifungsbefugnis erteilt worden ist.

Prifungsleistungen dirfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prifung
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

Denjenigen Personen, die in einem Fachgebiet an der PHL oder der HSE hauptberuflich lehren, gilt die Priifungsbefugnis
generell als erteilt, sofern dies nicht Absatz 2 widerspricht. Bei Personen, die in einem Fachgebiet an der PHL
nebenberuflich lehren, entscheidet der/die Dekan*in Uber die Prufungsbefugnis. § 52 Abs. 1 Satz 5 LHG bleibt unberuhrt.
Mundliche Prifungen werden von zwei Prifer*innen oder von einem/r Priferin in Gegenwart einer/s Beisitzer*in/
abgenommen. Wiederholungsprifungen und schriftliche Prifungen, die von einem/r Prifer*in unter 4,0 bewertet wurden,
sind von einem/r zweiten Priferin zu bewerten. Sonstige schriftliche Priifungen kénnen in der Regel von einem /einer
Prifer*in abgenommen bzw. bewertet werden.

Die zu prifende Person kann die Prifer vorschlagen. Der Vorschlag begriindet keinen Anspruch.

Der/die Vorsitzende des Studiengangs- und Priifungsausschusses sorgt dafiir, dass der zu priifenden Person die Namen
der Prufer*innen rechtzeitig bekannt gegeben werden.

§ 15 Bewertung der Priifungsleistungen

(1)

)
)

(5)

Die Noten fir die einzelnen Prifungsleistungen werden von dem/der jeweiligen Prifer*innen festgesetzt. Fir die
Bewertung der Priifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

= sehrgut = eine hervorragende Leistung;
2 = gut = eine Leistung, die erheblich iber den durchschnittichen Anforderungen
liegt;
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen genuigt;
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderungen nicht

mehr genugt.

Zur differenzierten Bewertung der Prifungsleistungen kénnen Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhdhen der
einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; ausgeschlossen sind dabei die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3.

Wird eine Prifungsleistung von mehreren Priifersinnen bewertet, errechnet sich die Note aus dem arithmetischen
Mittelwert der festgesetzten Noten. Die Note lautet:

bei einem Durchschnitt bis einschlieBlich 1,5 sehr gut,

bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschlielich 2,5 gut,

bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschlieRlich 3,5 befriedigend,

bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschlielich 4,0 ausreichend,

bei einem Durchschnitt schlechter als 4,0 nicht ausreichend.

Die Endnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel aller endnotenrelevanten Modulnoten einschlieRlich der Note der
Masterarbeit. Bei der Bildung der Endnote werden nur die ersten zwei Dezimalstellen hinter dem Komma bertcksichtigt;
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Dabei werden die Modulnoten und die Note der Masterarbeit mit
ihren zugehdrigen Leistungspunkten gewichtet.

Bei einer Endnote kleiner oder gleich 1,40 wird das Pradikat ,mit Auszeichnung® verliehen.

§ 16 Prufungsaufbau

Die

Masterprufung setzt sich zusammen aus
studienbegleitenden Prifungsleistungen (Modulprifungen, §§ 17 ff.);
und einer Masterarbeit (§ 19 ff.).



5.4.1

§ 17 Modulprifungen

(1) In den Modulpriifungen soll der/die Studierende nachweisen, dass er/sie die im Modulhandbuch beschriebenen Lernziele
erreicht hat.

(2) Die Form der Modulpriifungen wird im Modulhandbuch festgelegt.

(3) Die Prifungsaufgaben werden von dem/der jeweiligen Priifer*in ausgegeben, beurteilt und benotet. § 15 Abs. 1 gilt
entsprechend.

§ 18 Zulassung zu Modulpriifungen

(1) Zu den Modulprifungen kann nur zugelassen werden, wer
1. in den Masterstudiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften an der PHL eingeschrieben ist;
2. die notwendigen Studienleistungen nachweist;
3. seinen Prufungsanspruch nicht verloren hat oder eine Prifung nicht endgiiltig nicht bestanden hat.

(2) Die Zulassung ist zu versagen,
1. wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfullt sind,;
2. die Unterlagen unvollstandig und trotz Aufforderung nicht fristgemaf vervollstandigt worden sind;

3. der/die Studierende im gewahlten Studiengang oder in einem verwandten Studiengang bereits eine Modulprifung oder
eine Masterarbeit endgliltig nicht bestanden oder den Priifungsanspruch verloren hat.

(3) Die Ablehnung des Zulassungsantrags wird dem/der Studierenden vom akademischen Priifungsamt schriftlich bekannt
gegeben. Die Ablehnung ist mit einer Begrindung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 19 Masterarbeit

Die Masterarbeit bildet den Abschluss des Studiengangs. Durch die Masterarbeit soll festgestellt werden, ob die zu prifende
Person

— die Zusammenhange ihres Fachs Uberblickt,

— die zur Lésung fachlicher Problemstellungen erforderlichen besonderen Fachkenntnisse und Fahigkeiten erarbeitet hat,

— die Fahigkeit entwickelt hat, wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Methoden zur L&sung praktischer
Problemstellungen zielgeleitet anzuwenden,

— Kompetenz fir das Handeln in gesellschaftlichen Praxisfeldern entwickelt hat.

§ 20 Zulassung zur Masterarbeit
(1) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer

— gemal der Zulassungssatzung fir den Masterstudiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften an der PHL
eingeschrieben ist,

— fir mindestens zwei aufeinander folgende Semester in den Masterstudiengang Berufliche Bildung/ Ingenieurwissen-
schaften an der PHL eingeschrieben war,

— 7 der 8 Modulprifungen erfolgreich absolviert hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an das akademische Prifungsamt zu richten. Dem Antrag sind beizufligen:

1. die Nachweise Uber die erbrachten Studienleistungen gemal Absatz 1, sofern diese nicht im Prifungsamt bereits
vorliegen.

2. der Vorschlag fir das Thema der Masterarbeit mit der Zustimmung der/s vorgeschlagenen Betreuerin.

3. eine Erklarung darlber, ob der/die Kandidat*in bereits eine Masterarbeit im Studiengang an einer in- oder
auslandischen Hochschule endglltig nicht bestanden hat oder ob er/sie sich in einem nicht abgeschlossenen
Prifungsverfahren an einer Hochschule befindet.

(3) Die Zulassung zur Masterarbeit darf nur abgelehnt werden, wenn
1. diein den Absatzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht erfillt sind oder
2. der Prifungsanspruch endgiiltig erloschen ist.

§ 21 Organisation der Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit muss zu einem Thema aus den Inhaltsbereichen ,Berufliche Bildung“ oder ,Fachdidaktik® angefertigt
werden. Das Thema wird in der Regel frihestens nach Abschluss des zweiten Semesters und spétestens ein Jahr nach
Erbringung aller studienbegleitenden Prifungsleistungen auf Antrag der zu prufenden Person ausgegeben. Versaumt
die/der Studierende diese Frist ohne triftige Griinde, so gilt die Masterarbeit im ersten Versuch als mit "nicht ausreichend"
(5,0) bewertet.

(2) Es wird von der zu prifenden Person vorgeschlagen und nach einer Beratung durch eine/n betreuende/n
Hochschullehrer*in und ggf. Modifizierung dem Studiengangs- und Priifungsausschuss eingereicht. Ein Anspruch auf
Berucksichtigung eines Themenwunsches besteht nicht.
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(3) Die Masterarbeit kann von jeder/m Hochschullehrer*in der PHL betreut werden, die/der in den beiden Semestern, die dem
Zeitpunkt der Zulassung zur Masterarbeit vorausgegangen sind, Lehrveranstaltungen im Masterstudiengang angeboten
hat.

(4) Masterarbeit konnen auf Beschluss des Studiengangs- und Prifungsausschusses auch von akademischen
Mitarbeiter“innen der PHL betreut werden, soweit diese vom Studiengangs- und Prifungsausschuss als Priferinnen
eingesetzt worden sind. Es gilt § 14 Abs. 2.

(5) Die Bearbeitungszeit fiir die Masterarbeit betragt vier Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang sind von dem/der
Betreuer*in so zu begrenzen, dass die Frist eingehalten werden kann. Soweit dies zur Gewahrleistung gleicher
Prufungsbedingungen oder aus Grinden, die von der zu prifenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann
die Bearbeitungszeit um héchstens drei Monate verlangert werden; die Entscheidung daruber trifft der Studiengangs- und
Prufungsausschuss auf der Grundlage einer Stellungnahme der/s Betreuer*ins.

(6) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt durch den Studiengangs- und Prufungsausschuss und wird mit
Benennung des Themas aktenkundig gemacht. Gleiches gilt fur die fristgerechte Abgabe der Masterarbeit. Bei der Abgabe
ist durch die zu prifende Person schriftlich zu versichern, dass sie die Arbeit selbststandig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(7) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurlickgegeben werden. Ein neues
Thema ist binnen 4 Wochen gemaf Absatz 2 zu stellen und auszugeben. Nach Ausgabe des neuen Themas gilt erneut
die Bearbeitungszeit gemafl Absatz 7.

(8) Die Masterarbeit wird von zwei Prifer*innen begutachtet. Eine/r der Prifer*innen soll der/die Betreuer*in der Masterarbeit
sein, der/die zweite Prifer*in soll in der Regel ein Hochschullehrer der HSE sein. Die Zeit fuir das Begutachtungsverfahren
soll sechs Wochen nicht iberschreiten.

§ 22 Bestehen und Nichtbestehen von Modulpriifungen

(1) Eine Modulpriifung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens ,ausreichend” (4,0) ist.

(2) Die Masterarbeit ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note "ausreichend" (4,0) bewertet wurde.

(3) Ist eine Masterarbeit nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, erteilt das akademische Prifungsamt der/dem
Studierenden hiertiber einen schriftlichen Bescheid mit den Auskiinften gemaR § 23 Abs. 2. Der Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(4) Die Feststellung des Nichtbestehens einer Prifungsleistung sowie belastende Entscheidungen des Priifungsamtes und
des Studiengangs- und Prifungsausschusses sind der/dem Studierenden durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen, zu
begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 23 Endgiiltiges Nichtbestehen

(1) Die Masterprufung ist endglltig nicht bestanden, wenn
1. die Masterarbeit im zweiten Versuch nicht bestanden ist,
2. eine Modulprifung im zweiten Versuch nicht bestanden ist sowie
3. der einmalige Drittversuch einer Modulpriifung oder der Masterarbeit im Studiengang nicht bestanden ist,
4. der Prufungsanspruch aufgrund einer Fristiberschreitung verloren wurde.

Bei endgiiltigem Nichtbestehen erlischt der Priifungsanspruch fiir diesen Studiengang.
(2) § 25 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 24 Wiederholung von Modulpriifungen

(1) Modulprifungen, die mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet wurden, koénnen einmal wiederholt werden. Die
Wiederholungsprifungen missen im nachsten, spatestens Ubernachsten Semester abgelegt werden. Bei Versaumnis
dieser Frist erlischt der Prifungsanspruch, es sei denn, die/der Studierende hat das Versaumnis nicht zu vertreten oder
sie bzw. er hat von der Moglichkeit gemal Absatz 3 noch keinen Gebrauch gemacht.

(2) Eine Masterarbeit, die mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet worden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal
wiederholt werden. Der Antrag auf Wiederholung muss spatestens zwei Monate nach Bestandskraft des
Prifungsbescheids eingereicht werden. Bei Versaumnis dieser Frist erlischt der Prifungsanspruch, es sei denn, die/der
Studierende hat das Versaumnis nicht zu vertreten. Eine Rickgabe des Themas ist nur dann zulassig, wenn die/der
Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser Mdglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 kann einmalig eine einzige Modulprifung oder die Masterarbeit im Studiengang ein
weiteres Mal (Drittversuch) wiederholt werden. Ein Drittversuch ist nicht zulassig, wenn zwei vorangegangene Prifungen
(Modulprifungen und/oder Masterarbeit) aufgrund von Tauschungsversuchen jeweils mit "nicht ausreichend" (5,0)
bewertet wurden. Der Drittversuch muss im unmittelbar auf den nichtbestandenen Zweitversuch folgenden
Prifungszeitraum erfolgen.

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Prifung ist nicht zuléssig.
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§ 25 Priufungszeugnis, Transcript of Records, Diploma Supplement, Urkunde

M

(4)
®)

Uber das bestandene Masterstudium wird dem/der Studierenden innerhalb von vier Wochen nach dem Bestehen der
letzten fur den Studiengang erforderlichen Prufungsleistung bzw. Modulprifung ein Zeugnis ausgestellt. Dies enthalt die
Endnote (einschlieBlich Dezimalnote), den ECTS-Grad, die im Laufe des Masterstudiums belegten Module, die
endnotenrelevanten Modulnoten, das Thema und die Note der Masterarbeit sowie ggf. zusétzliche Prifungsleistungen.
Das Zeugnis tragt das Datum der letzten Prifungsleistung und ist von dem/der Vorsitzenden des Studien- und
Prifungsausschusses zu unterzeichnen. Das Zeugnis ist mit dem Dienstsiegel der PHL versehen. Das Prifungszeugnis
wird in der jeweils aktuellen Fassung ausgestellt.

Dem Masterzeugnis werden ein Transcript of Records in der jeweils aktuellen Fassung und ein Diploma Supplement in
der jeweils aktuellen Fassung beigefiigt. Das Diploma Supplement enthalt neben personlichen Angaben zum/zur
Studierenden Informationen tber Art und ,Ebene”“ des Abschlusses, den Status der PHL sowie detaillierte Informationen
Uber den Studiengang, in dem der Abschluss erworben wurde. Des Weiteren enthalt das Diploma Supplement eine fir
die Abschlussnote (Endnote) auf eine statistisch relevante Referenzgruppe bezogene ECTS-Einstufungstabelle. Die
Anerkennung von Prifungen oder Prifungsteilen werden im Transcript of Records vermerkt. Das Transcript of Records
und das Diploma Supplement werden in englischer und in deutscher Sprache erstellt.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem/der Studierenden die Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses
ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrads beurkundet. Die Urkunde wird vom Rektor der PHL und von
dem/der Vorsitzenden des Studien- und Prifungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der PHL versehen. Der
akademische Grad darf erst nach der Aushandigung der Urkunde gefiihrt werden.

Studierende, die ihre Masterarbeit endgiiltig nicht bestanden haben, erhalten hierliber einen schriftlichen Bescheid mit
Rechtsbehelfsbelehrung.

Auf Antrag erhalt der/die Studierende wahrend des Studiums eine Leistungsubersicht, aus der u. a. die bis zum Zeitpunkt
der Antragstellung erbrachten Studien- bzw. Prifungsleistungen sowie der jeweilige ECTSP-Wert hervorgeht.

§ 26 Zusatzliche Priifungsleistungen

Studierende kénnen zuséatzliche studienbegleitende Prifungsleistungen erbringen (Zusatzmodule). Die Ergebnisse solcher
Prifungsleistungen werden bei der Festsetzung der Endnote nicht berlcksichtigt.

Auf Antrag werden die Noten aus solchen zusatzlichen Prifungsleistungen im Transcript of records aufgefuhrt.

Studierende mit Zulassungsauflagen bekommen ihre in diesem Rahmen erbrachten Priifungsleistungen im Transcript of
Records dokumentiert. Die Ergebnisse dieser Prifungsleistungen sind nicht endnotenrelevant.

§ 27 Versaumnis, Riicktritt, Tduschung, OrdnungsverstoR

(1M

Eine Modulprifung gilt als nicht bestanden, wenn der/die Studierende einen Prifungstermin ohne triftigen Grund versaumt
oder wenn er/sie zwischen erfolgter Anmeldung zur Prifung und Ende der Prifung ohne triftigen Grund von der Prifung
zurucktritt. Dasselbe gilt, wenn die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit erbracht wird, es sei
denn, der/die Studierende hat die Fristliberschreitung nicht zu vertreten.

Der fur den Rucktritt oder das Versdumnis geltend gemachte Grund muss dem/der Leiter*in des Prifungsamtes
unverzuglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des/der Studierenden bzw. eines von
ihm/ihr allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedurftigen Angehorigen kann die Vorlage eines arztlichen Attestes und
in Zweifelsfallen ein Attest eines von dem/der Leiter*in des Prifungsamtes benannten Arztes verlangt werden. Die
Anerkennung des Rucktritts ist ausgeschlossen, wenn bis zum Eintritt des Hinderungsgrundes bereits Prifungsleistungen
erbracht worden sind und nach deren Ergebnis die Priifung nicht bestanden werden kann. Wird der Grund anerkannt,
wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prifungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.
Versucht der/die Kandidat*in, das Ergebnis ihrer/seiner Prifungsleistung durch Tauschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so fertigt der/die zusténdige Prifer*in oder der/die Aufsichtsfiihrende hiertiber
einen Vermerk an. Dies gilt auch fir den Fall, dass der/die Kandidat*in nach Ausgabe der Aufgabenstellung nicht
zugelassene Hilfsmittel mit sich flhrt. Der/die Kandidat*in kann unbeschadet der Regelung in Satz 1 und 2 die Prifung
fortsetzen. Ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme Uber das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme
sind unverzlglich dem/der Leiterin des Prifungsamtes zur Entscheidung vorzulegen. Stellt er/sie einen
Tauschungsversuch fest, gilt die betreffende Priifungsleistung als mit ,,nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Entsprechendes
gilt, wenn der Tauschungsversuch erst nach Abgabe der Priifungsleistung bekannt wird.

Fehlerhafte oder unterlassene Angaben lber benutzte Quellen (Plagiate) gelten als Tauschungsversuch, wenn Passagen,
die aus verdffentlichten Arbeiten entnommen wurden, nicht als Zitat ausgewiesen sind.

Bei einem zweimaligen T&uschungsversuch gemal Abs. 3 kommt § 62 Abs. 3 Nr. 4 LHG zur Anwendung und die
Exmatrikulation erfolgt entsprechend, sofern der zweimalige Tauschungsversuch nicht bereits das endgultige
Nichtbestehen der jeweiligen Prifung nach § 23 und § 24 zur Folge hat.

Besteht der Verdacht auf Mitfihrung unzulassiger Hilfsmittel, ist der/die Kandidat*in verpflichtet, an der Aufklarung
mitzuwirken und die Hilfsmittel gegebenenfalls herauszugeben. Verweigert er/sie die Mitwirkung oder die Herausgabe,
wird entsprechend Absatz 5 verfahren.
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(6)

)

Der/die Studierende, der/die den ordnungsgemafen Ablauf der Prifung stort, kann von dem/der jeweiligen Prifer*in oder
Aufsichtsflihrenden von der Fortsetzung der Priifung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prifung
als ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fallen kann der Studien- und Prifungsausschuss den
Studierenden — nach Gewahrung rechtlichen Gehdrs — von der Erbringung weiterer Prifungsleistungen ausschlieRen.
Verfahrensfehler sind wahrend der schriftlichen Prifung gegentiber der oder dem Aufsichtsfiihrenden und wahrend der
mundlichen Priifung gegeniiber der/dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses bzw. der/dem Prifer*in unverziglich zu
rigen. Nicht rechtzeitig gertigte Beeintrachtigungen sind unwirksam.

§ 28 Schutzbestimmungen

M

Die Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sind in der jeweils geltenden Fassung zu beriicksichtigen. Die
Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prifungsordnung. Die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in
diese Frist eingerechnet. Die Studierende hat die erforderlichen Nachweise, aus denen sich die Mutterschutzfristen
berechnen lassen, dem Akademischen Prifungsamt einzureichen.

Die Studierende kann auf die Schutzfristen vor und nach der Entbindung verzichten. Hierzu ist eine ausdrickliche
schriftliche Erklarung gegeniber dem Akademischen Prifungsamt erforderlich. Der Widerruf dieses Verzichts auf die
Einhaltung der Mutterschutzfristen kann nur fur die Zukunft erfolgen.

Verzichtet die Studierende auf die in Satz 1 genannten Schutzfristen, ist sie berechtigt, an Lehrveranstaltungen
teilzunehmen, Hochschuleinrichtungen zu besuchen sowie Studien- und Prifungsleistungen zu erbringen, sofern keine
Gefahr fur die Studierende und/oder ihr (ungeborenes) Kind besteht.

Die Fristen der Elternzeit sind nach Malgabe des jeweils geltenden Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)
auf Antrag im Prifungsverfahren zu berticksichtigen. Die oder der Studierende muss bis spatestens vier Wochen vor dem
Zeitpunkt, von dem ab sie bzw. er die Elternzeit antreten will, dem Akademischen Prifungsamt unter Beifliigung der
erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, flir welchen Zeitraum oder fir welche Zeitraume sie bzw. er Elternzeit in
Anspruch nehmen will. Das Priifungsamt hat zu priifen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer
Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elterngeld nach BEEG auslésen wiirden, und teilt der bzw.
dem Studierenden das Ergebnis sowie ggf. die neu festgesetzten Prifungsfristen unverziglich mit. Die Bearbeitungsfrist
der Masterarbeit kann nicht durch Elternzeit unterbrochen werden. Die gestellte Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf
der Elternzeit erhalt die bzw. der Studierende ein neues Thema.

Studierende kdnnen sich fiir Zeiten der Schwangerschaft und Schutzzeiten nach dem MuSchG auf Antrag beurlauben
lassen. Der Antrag ist rechtzeitig unter Beifligung der erforderlichen Nachweise bei der Studienabteilung einzureichen.
Bei Beurlaubung nach Satz 1 sind die Studierenden berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und
Prifungsleistungen zu erbringen sowie Hochschuleinrichtungen zu nutzen, sofern keine Gefahr fiir die Studierende
und/oder ihr (ungeborenes) Kind besteht. Fir die Zeit der Beurlaubung wahrend der Schutzfristen nach dem MuSchG, gilt
Abs. 1 entsprechend.

Studierende, die aufgrund der in Abs. 2 genannten Schutzfristen beurlaubt sind, sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen
teilzunehmen, Studien- und Modulprufungsleistungen zu erbringen und Hochschuleinrichtungen zu nutzen. Die
Beurlaubung ist der Studienabteilung mitzuteilen.

Studierende, die mit einem Kind unter vierzehn Jahren, fiir das ihnen die Personensorge zusteht, im selben Haushalt
leben und es Uberwiegend allein versorgen, sind berechtigt, einzelne Studien- oder Prifungsleistungen und die
Masterarbeit nach Ablauf der in dieser Studien- und Prifungsordnung hierfiir vorgesehenen Frist abzulegen.
Studierende, die mit einer oder einem pflegebediirftigen Angehdrigen im Sinne von § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz, im selben
Haushalt leben und diese nachweislich Uberwiegend allein versorgen, sind berechtigt, einzelne Studien- oder
Prifungsleistungen und die Masterarbeit nach Ablauf der in dieser Studien- und Prifungsordnung hierfir vorgesehenen
Frist abzulegen.

Studierende, die ohne studierunfahig zu sein, wegen langer andauernder Krankheit oder wegen langer andauernder oder
standiger korperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, die Lehrveranstaltungen regelmafig zu besuchen oder die
erwarteten Studien- bzw. Prifungsleistungen zu erbringen oder diese ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form
abzulegen, sind berechtigt, einzelne Studien- oder Priifungsleistungen und die Masterarbeit nach Ablauf der in dieser
Studien- und Prifungsordnung hierfir vorgesehenen Frist abzulegen oder gleichwertige Studien- bzw. Prifungsleistungen
in einer anderen Form zu erbringen. Die bzw. der Studierende hat zur Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Rechte einen
Antrag beim Akademischen Prifungsamt einzureichen. Hierbei ist anzugeben, fur welchen Zeitraum eine Verlangerung
der Fristen beantragt wird. Dem Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere arztliche Atteste, beizulegen. In
Zweifelsfallen kann die Hochschule ein Attest einer von ihr benannten Arzt*in verlangen. Das Akademische Priifungsamt
hat zu prufen, ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die
neu festgesetzten Priifungsfristen der bzw. dem Studierenden unverziglich mit.

(10) Die Berechtigung erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem die nach Abs. 4 Satz 1 bzw. Abs. 5 Satz 1 bzw. Abs. 6

Satz 1 genannten Voraussetzungen entfallen. Die bzw. der Studierende hat jeweils die entsprechenden Nachweise zu
fuhren; sie bzw. er ist verpflichtet, Anderungen in den Voraussetzungen jeweils unverziiglich mitzuteilen.

(11) Fristen fur Wiederholungspriifungen kdnnen jeweils nur um zwei Semester gemaf den Abs. 4, 5 und 6 verlangert werden.
(12) Schutzfristen und Fristverlangerungen werden auf Antrag der Betroffenen gewéhrt. Uber den Antrag entscheidet die

Leiterin bzw. der Leiter des Akademischen Priifungsamtes.
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§ 29 Einsicht in die Priifungsakte

(1) Nach Abschluss aller Prifungen wird dem/der Studierenden auf Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in seine/ihre
Masterarbeit, die darauf bezogenen Gutachten und in die Prifungsprotokolle gewahrt. Der Antrag ist an das akademische
Prufungsamt zu richten. Der/die Leiter*in des akademischen Prifungsamtes bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

(2) Fur die Einsichtnahme in die schriftlichen Modulprifungen bzw. Prifungsprotokolle gilt eine Frist von vier Wochen nach
Bekanntgabe des Priifungsergebnisses.

lll. Schlussvorschriften

§ 30 Inkrafttreten

Diese Studien- und Prifungsordnung tritt am Tage nach der Verdffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen der
Padagogischen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Studien- und Prifungsordnung fiir die
Masterstudiengéange Berufspadagogik/Ingenieurwissenschaften vom 29. Juli 2013 i. d. F. vom 22. November 2017 aulRer Kraft.

IV. Anlagen
Anlage 1: Studienverlaufsempfehlungen
Anlage 2: Modulhandbuch

Ludwigsburg, den 17. Februar 2026

Prof. Dr. Jorg-U. KeRler
Rektor
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Anlage 1

Fur Studierende mit einem Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich der Ingenieurwissenschaften werden folgende
Studienverlaufsempfehlungen ausgesprochen:

Studierende mit einem Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich der Ingenieurwissenschaften bekommen, sofern Sie die
entsprechenden Inhalte in ihren bisher studierten Studiengangen nicht studiert haben, Zulassungsauflagen, die im Masterstudium
erfolgreich abzulegen sind. Die Zulassungsauflagen orientieren sich dabei an den Referenzstudiengangen Bachelor
Ingenieurpadagogik der HS Esslingen und kdnnen zeitgleich mit den reguldren Mastermodulen studiert und abgelegt werden. Dies
gilt allerdings nicht im Falle folgender Zulassungsauflagen: Modul 1702 ,Allgemeine und spezielle erziehungswissenschaftliche
Grundlagen®, Modul 1703 ,Grundlagen der Berufspadagogik“ und Modul 1704 ,Grundlagen der Fachdidaktik®. Diese missen zuerst
erfolgreich bestanden sein, bevor die Mastermodule BB1 ,Berufliche Bildung 1%, BB2 ,Beruflche Bildung 2% PS
,Psychologie/Soziologie®, FD1 ,Fachdidaktik 1“ und FD2 ,Fachdidaktik 2 studiert werden durfen. Ansonsten sind die Studierenden
in den Mastermodulen inhaltlich nicht anschlussfahig. Die Veranstaltung FD2.1 (aus dem Modul FD2 ,Fachdidaktik 2“) muss vor
dem ,Schulpraktikum 3* (Modul SP) besucht werden. Ferner kann die Veranstaltung FD2.2 (aus dem Modul FD2 ,Fachdidaktik 2%)
erst nach dem ,Schulpraktikum 3“ besucht werden. Das ,Schulpraktikum 3“ kann nur zu Schuljahresbeginn und das ,Begleitseminar
Schulpraktikum 3 nur im Anschluss an die Wintersemester besucht werden. Das Modul MT ,Masterarbeit* kann erst abgelegt
werden, wenn 7 der 8 Module (auch die Zulassungsauflagen) erfolgreich absolviert wurden.

Fur Studierende mit einem Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich der Ingenieurpadagogik werden folgende
Studienverlaufsempfehlungen ausgesprochen:

Studierende mit einem Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich der Ingenieurpadagogik sind weitgehend frei in ihrer
Studienverlaufsplanung. Ausnahmen hiervon sind: (1) Die Veranstaltung FD2.1 (aus dem Modul FD2 ,Fachdidaktik 2“) muss vor
dem ,Schulpraktikum 3“ (Modul SP) und das ,Schulpraktikum 3“ vor der Veranstaltung FD2.2 (aus dem Modul FD2 ,Fachdidaktik
2") besucht werden. (2) Das Modul MT ,Masterarbeit” kann erst abgelegt werden, wenn 7 der 8 Module erfolgreich absolviert wurden.

Um Zeitverluste in Folge eines permanenten Hin- und Herpendelns zwischen Esslingen/Goppingen und Ludwigsburg zu minimieren,
wird empfohlen, die 22 bzw. 25 ECTSP des Moduls ,IW Ingenieurwissenschaften“ moglichst geblndelt innerhalb eines Semesters
zu studieren. Ferner wird fir diese Studierenden empfohlen, bereits im ersten Mastersemester die Veranstaltung ,Fachdidaktik 2.1“
(im Modul FD 2 ,Fachdidaktik 2“) abzulegen und im Anschluss daran direkt eine der beiden Veranstaltungen aus dem Modul SP3
»Schulpraktikum®. Ferner sollte beachte werden, dass das ,Schulpraktikum 3* nur zu Schuljahresbeginn und das ,Begleitseminar
Schulpraktikum 3“ nur im Anschluss an die Wintersemester besucht werden kann.



5.4.1

Anlage 2
Modulhandbuch Masterstudiengang Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften

Das vorliegende Handbuch enthalt
— die Strukturlibersicht fir den Studiengang
— die Beschreibungen der Module des Studiengangs:
BB1 Berufliche Bildung 1
BB2 Berufliche Bildung 2
PS Psychologie und Soziologie
FD 1 Fachdidaktik 1

FD 2 Fachdidaktik 2

SP Schulpraktikum

FS Freies Studium

MT Masterarbeit

IW Ingenieurwissenschaften: Modulhandbuch IW Ingenieurwissenschaften

Die Sprache in allen Modulen, die von der PHL verantwortet werden, ist Deutsch. Im Modul IW finden sich teilweise

Veranstaltungen, die in Englisch abgehalten werden.



5.4.1

Struktur des Master-Studiengangs Berufliche Bildung/ingenieurwissenschaften

Modul CP kurz Veranstaltung sw cP zustandig Mod.-V.
Didaktische Konzeptionen
BB1.1 der beruflichen Bildung 2 3 Trumann
Modul BB1 Qualltat.sentwmklung . und
) BB1.2 Evaluation in der beruflichen 2 3 Trumann
Berufliche 9 . Trumann
) Bildung
Bildung 1
Okonomische und politische
BB1.3 Rahmenbedingungen 2 3 Trumann
beruflicher Bildung
Forschung in der beruflichen
Modul BB2 BB2.1 Bildung 2 2 Trumann
Berufliche 5 Trumann
Bildung 2 Berufsbildungstheorie und Ihre
BB2.2 Entwicklung 2 3 Trumann
Soziologie von Arbeit und .
Modul PS PS1 Beruf 2 3 Rhein
Psychologie/ 5 Rhein
Soziologie Ausgewahlte psychologische .
PS2 Aspekte beruflicher Bildung 2 2 Hinz
Konzeptionen der
Modul ED1 FD1.1 Fachdidaktik 2 3 Gschwendtner
Fachdidaktik 1 | ° Gschwendtner
FD1.2 Mediendidaktik 2 2 Borgenheimer
Aktuelle  Fragen und
FD2.1 empirischg Forschung in 2 2 Gschwendtner
Modul FD2 5 der Fachdidaktik eohwendiner
Fachdidaktik 2 Integration
FD2.2 fachwissenschaftlicher und 2 3 Gschwendtner
padagogischer Aspekte
. SAFL
SP3 Schulpraktikum 3 (4 Wochen) 4 (BS)
Modul SP3 6 Geildel
Schulpraktikum Begleitseminar . SAFL (BS)
BSP3 Schulpraktikum 3 2 2 Geilel
Modul FS' Frei wahlbare Veranstaltungen aus dem
Freies 8 (5) technikdidaktischen und 6 (4) 8 (5) Trumann & Trumann &
Studium berufspadagogischen Angebot der PHL Gschwenditner | Gschwendtner
Modul IW3 Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung S S
Ing-wiss. 22(2%) gemal Facherkombination 22(25) | 22(2%) |HSE HSE
Modul MT . Trumann & Trumann &
Masterarbeit 25 MT Master-Thesis 25 Geildel Geildel
Summen 90 46 90

" Fur die Facherkombination MAP (Maschinenbau — Automatisierungstechnik) gilt abweichend: Im Modul FS sind anstelle von
8 ECTSP nur 5 ECTSP zu studieren; im Gegenzug sind im Modul IW 25 ECTSP anstelle von 22 ECTSP zu studieren.

3 Fir die Facherkombination MAP (Maschinenbau — Automatisierungstechnik) gilt abweichend: Im Modul FS sind anstelle von
8 ECTSP nur 5 ECTSP zu studieren; im Gegenzug sind im Modul IW 25 ECTSP anstelle von 22 ECTSP zu studieren.




5.4.1

Modul BB1: Berufliche Bildung 1

Ubersicht
Einzelveranstaltungen:
- Didaktische Konzeptionen der Beruflichen Bildung (BB1.1)
- Qualitatsentwicklung und Evaluation in der Beruflichen Bildung (BB1.2)

- Okonomische und politische Rahmenbedingungen Beruflicher Bildung (BB1.3)

Modul BB1: Berufliche Bildung 1

Arbeitsaufwand 9CP 270 Stunden
Kontaktzeit 63 Stunden
davon Selbststudium 187 Stunden
Prifungsvorbereitung 30 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Bestandene Module 1701 Schulpraxis, 1702 Allgemeine und spezielle
Zugangsvoraussetz erziehungswissenschaftliche Grundlagen, 1703 Grundlagen der Berufspadagogik
ungen und 1704 Grundlagen der Fachdidaktik aus dem Portfolio des
Bachelorstudiengangs Ingenieurpadagogik der HS Esslingen.

Die Modulprufung wird durch eine benotete Prifungsleistung in einer der
Einzelveranstaltungen erbracht. Zusatzlich ist die erfolgreiche unbenotete
Teilnahme an allen weiteren Veranstaltungen im Modul nachzuweisen. Die
Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Teilnahme werden zu Beginn der
Einzelveranstaltungen mit den Lehrenden vereinbart.

Benotete
Modulprifung

Stand 24.06.2021

Die Studierenden verfligen (ber professionelle Kompetenz zur didaktisch
begrindeten Planung, Gestaltung, Analyse, Evaluation und Entwicklung
beruflicher Bildungsprozesse und ihrer Rahmenbedingungen vor dem
Gesamtziel: Hintergrund eines erziehungswissenschaftlich und berufsbildungstheoretisch
begriindeten Selbstverstandnisses. Sie verstehen die berufliche Bildung und ihre
eigene Tatigkeit in diesem Feld als durch interessengeleitetes Handeln bedingt
und kénnen auf dieser Grundlage Handlungsstrategien entwickeln und umsetzen.




5.4.1

Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete zu Modul BB1

BB1.1: Didaktische Konzeptionen der Beruflichen Bildung

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 59 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch geoffnet fiir MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden koénnen ...
- unterschiedliche didaktische Konzeptionen voneinander abgrenzen und kritisch bewerten,
- ihr Wissen um didaktische Konzeptionen in Bildungshandeln einfliefen lassen.
- vor dem Hintergrund der Analyse der jeweiligen Bildungssituation und der jeweiligen Rahmenbedingungen didaktische
Entscheidungen treffen.

Inhalte

- Begriff und Begriffsfeld ,Didaktik”, Definitionen

- Allgemeine Didaktik und Didaktik der Beruflichen Bildung, Didaktik und Methodik
- Didaktische Konzeptionen fiir die berufliche Bildung im Vergleich

- Ziele der Beruflichen Bildung, Bedingungsgrofien didaktischer Entscheidungen
- Wandel der Lernkulturen, informelles Lernen

- Grenzen der Didaktik der beruflichen Bildung



5.4.1

BB1.2: Qualitdtsentwicklung und Evaluation in der Beruflichen Bildung

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 59 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch gedffnet fur MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden koénnen ...
- Qualitatsstandards fur berufliche Bildungsprozesse entwickeln und evaluieren
- auf Grund ihres fundierten Wissens um Prozesse der Qualitdtsentwicklung und der Evaluation im Bereich der
beruflichen Bildung sowie die sie realisierenden Verfahren Evaluationsprozesse planen, durchfihren und auswerten.

Inhalte

- Planung, Durchfihrung und Auswertung von Evaluationsprojekten

- Fahigkeit zur Selbstevaluation als zentrales Element beruflicher Handlungskompetenz

- Zentrale Begriffe zu Qualitatsentwicklung und Evaluation, Formen von Evaluation

- Konzepte und Verfahren der Qualitatsentwicklung in Institutionen der beruflichen Bildung

- Hintergriinde und kritische Einschatzung der Qualitatsdiskussion in der beruflichen Bildung



5.4.1

BB1.3: Okonomische und politische Rahmenbedingungen beruflicher Bildung

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

Davon Selbststudium 59 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

Verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch gedffnet fur MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kénnen ...

- die wichtigsten Instrumente der Bildungsfinanzierung erklaren und kritisch bewerten.

- die Zusammenhange zwischen Technikentwicklung, Strukturwandel und Entwicklung der beruflichen Bildung erklaren

und koénnen sie in die Planung ihres Handelns einbeziehen.

- das Spannungsverhaltnis der beruflichen Bildung zwischen Staat und Markt kritisch-konstruktiv aufgreifen.

- sich zu den Interessenkonstellationen und politischen Entscheidungsstrukturen der beruflichen Bildung einen eigenen
Standpunkt erarbeiten.

Inhalte

- Struktureller Wandel, Technikentwicklung und berufliche Bildung

- Interessenkonstellationen und politische Entscheidungsstrukturen

- Bildungspolitik, Bildungsadministration

- Bildungsfinanzierung, -bedarfsanalyse und -marketing



5.4.1

Modul BB2: Berufliche Bildung 2

Ubersicht
Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete:
- Berufsbildungstheorie und Ihre Entwicklung (BB2.1)

Forschungskonzepte und aktuelle Forschung in der Beruflichen Bildung (BB2.2)

Modul BB2: Berufliche Bildung 2

Arbeitsaufwand 5CP 150 Stunden
Kontaktzeit 42 Stunden
davon Selbststudium 88 Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Bestandene Module 1701 Schulpraxis, 1702 Allgemeine und spezielle
Zugangsvoraussetz erziehungswissenschaftliche Grundlagen, 1703 Grundlagen der Berufspadagogik
ungen und 1704 Grundlagen der Fachdidaktik aus dem Portfolio des
Bachelorstudiengangs Ingenieurpadagogik der HS Esslingen.

Die Modulprifung wird durch eine benotete Prifungsleistung in einer der
Einzelveranstaltungen erbracht. Zusatzlich ist die erfolgreiche unbenotete
Teilnahme an allen weiteren Veranstaltungen im Modul nachzuweisen. Die
Voraussetzungen fir eine erfolgreiche Teilnahme werden zu Beginn der
Einzelveranstaltungen mit den von den Lehrenden vereinbart.

Benotete
Modulprifung

Stand 24.06.2021

Die Studierenden erarbeiten Wissen zu zentralen theoretischen Konzepten sowie
zu Formen und Verfahren der Theoriebildung und der Forschung in der Beruflichen
Gesamtziel: Bildung; sie sind befahigt, sich an der Theoriebildung zu beteiligen und Theorie in
der Auseinandersetzung mit der Berufsbildungspraxis flir diese nutzbar zu
machen.




5.4.1

Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete zu Modul BB2

BB2.1: Berufsbildungstheorie und ihre Entwicklung

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 59 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch geoffnet fiir MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden koénnen ...
- auf Basis ihres fundierten Wissens zu Formen der Theoriebildung, zu Hauptansatzen der Berufsbildungstheorie, und
zu Theoriediskussionen in der beruflichen Bildung diese kriteriengeleitet analysieren und bewerten,

- konnen sich an der Theoriebildung beteiligen.
Inhalte

- Formen der Theoriebildung
- Historische Entwicklung der Berufsbildungstheorie im gesellschaftlichen Bezug
- Zentrale Begriffe der aktuellen Theoriediskussion, Begriffssysteme, Systematik

- Zum Verhaltnis von Theorie und Praxis (in der beruflichen Bildung)



5.4.1

BB2.2: Forschung in der Beruflichen Bildung

Arbeitsaufwand 2CP 60 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 29 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch geoffnet fiir MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kénnen ...

- die Strukturen der Berufsbildungsforschung, Forschungseinrichtungen und Forschungskonzepte erklaren.

- die aktuellen Themen und Ergebnisse berufspadagogischer Forschung kritisch reflektieren.

- grundlegende Methoden der Berufsbildungsforschung anwenden,

- sich mit der Forschungspolitk und den Kriterien und Verfahrenswegen der Forschungsférderung kritisch
auseinandersetzen.

Inhalte

- Gegenstande und Arbeitsfelder der Berufsbildungsforschung

- Berufsbildungstheoretische Positionen und Forschungskonzepte

- Qualitative und quantitative Forschungsmethoden und deren Anwendung

- Forschungsférderung und -programme

- Aktuelle Arbeitsschwerpunkte und Ergebnisse der Berufsbildungsforschung
- Forschung vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen

- Einrichtungen der Berufsbildungsforschung (u. a. BiBB, AG BFN, IAB)



5.4.1

Modul PS: Psychologie und Soziologie

Ubersicht
Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete:
- Soziologie von Arbeit und Beruf (PS1)

- Ausgewahlte psychologische Aspekte berufspddagogischen Handelns (PS2)

Modul PS: Psychologie und Soziologie

Arbeitsaufwand 5CP 150 Stunden
Kontaktzeit 42 Stunden
davon Selbststudium 88 Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden
verantwortlich Dr. Stefanie Rhein

Bestandene Module 1701 Schulpraxis, 1702 Allgemeine und spezielle
Zugangsvoraussetz erziehungswissenschaftliche Grundlagen, 1703 Grundlagen der Berufspadagogik
ungen und 1704 Grundlagen der Fachdidaktik aus dem Portfolio des
Bachelorstudiengangs Ingenieurpadagogik der HS Esslingen.

Die Modulprifung wird durch eine benotete Priifungsleistung in einer der
Einzelveranstaltungen erbracht. Zusétzlich ist die erfolgreiche unbenotete
Teilnahme an allen weiteren Veranstaltungen im Modul nachzuweisen. Die
Voraussetzungen fir eine erfolgreiche Teilnahme werden zu Beginn der
Einzelveranstaltungen mit den von den Lehrenden vereinbart.

Benotete
Modulprifung

Stand 24.06.2021

Die Studierenden kennen soziologische und psychologische Bedingungsgrofien
Gesamtziel: beruflicher Bildung und kénnen diese in das berufspadagogische Handeln
einflieBen lassen.




5.4.1

Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete zu Modul PS

PS1: Soziologie von Arbeit und Beruf

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 49 Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden

verantwortlich Dr. Stefanie Rhein

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch gedffnet fur MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kdnnen arbeits-, berufs- und bildungssoziologische Theorien und Forschungsstrange erklaren und kritisch

reflektieren.
Inhalte

- gesellschaftliche Rahmung von Arbeit und Beruf

- sozialstrukturelle und kulturelle Bedingungen von Arbeit und Beruf

- ldentitat und Arbeit/Beruf

- berufliche Sozialisation incl. Berufswahl, Ubergénge in Ausbildung und Beruf, Lebenslauf und Biographie
- Vielfalt der (Erwerbs-)Arbeit

- Migranten im Ausbildungs- und Erwerbssystem

- Weiterbildung und lebenslanges Lernen



5.4.1

PS2: Ausgewaihlte psychologische Aspekte beruflicher Bildung

Arbeitsaufwand 2CP 60 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 29 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

verantwortlich PD Dr. Arnold Hinz

Angebotszyklus in jedem zweiten Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis Referat, Hausarbeit, Kolloquium, Klausur

auch geoffnet fir MA Erwachsenenbildung

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kénnen ...

Inhalte

die psychologischen Charakteristika von Entwicklungsiibergadngen, speziell des Ubergangs Schule — Beruf und

beruflicher Ubergange in Beziehung setzen zu entsprechenden Férdermdglichkeiten,

auf Grund spezifische Lerner- und Umweltcharakteristika, die Bildungseffekie moderieren (z. B.
Migrationshintergrund, besondere Begabung, Behinderung, Geschlechtstypisierungen etc.) adaquate

Interventionsmoglichkeiten ableiten.

die klassischen Gutekriterien psychologischer Testverfahren sowie verschiedene Moglichkeiten der Datenerhebung

und Qualitatssicherung erklaren und anwenden.

klassische Fahigkeits- und Leistungstestverfahren sowie gesundheitspsychologische Verfahren erklaren und

anwenden.

Charakteristika problematischer Verlaufe der beruflichen Entwicklung in Beziehung setzen mit Pradiktoren sowie

gesundheitspsychologischer Praventionsansatze.

Spezifische Phasen und kritische Ubergénge in der beruflichen Entwicklung
Spezifische Bedingungen (Diversitat der Lernenden und Lernumwelten)
Eignungs- und Leistungsdiagnostik

Problematische Verlaufe

Entwicklungs- und Gesundheitsférderung



5.4.1

Modul FD1: Fachdidaktik 1
Ubersicht
Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete:

- Konzeptionen der Fachdidaktik (FD1.1)
- Mediendidaktik (FD1.2)

Modul FD1: Fachdidaktik 1

Arbeitsaufwand 5CP 150 Stunden
Kontaktzeit 42 Stunden
Davon Selbststudium 73 Stunden
Prifungsvorbereitung 35 Stunden
Verantwortlich Prof. Dr. Tobias Gschwendtner

Bestandene Module 1701 Schulpraxis, 1702 Allgemeine und spezielle
Zugangsvoraussetz erziehungswissenschaftliche Grundlagen, 1703 Grundlagen der Berufspadagogik
ungen und 1704 Grundlagen der Fachdidaktik aus dem Portfolio des
Bachelorstudiengangs Ingenieurpadagogik der HS Esslingen.

Die Modulprufung wird durch eine benotete Prufungsleistung in einer der
Einzelveranstaltungen erbracht. Zusétzlich ist die erfolgreiche unbenotete
Teilnahme an allen weiteren Veranstaltungen im Modul nachzuweisen. Die
Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Teilnahme werden zu Beginn der
Einzelveranstaltungen mit den von den Lehrenden vereinbart.

Benotete
Modulprifung

Stand 24.06.2021

Die Studierenden erarbeiten sich fachdidaktische und methodische Kenntnisse
und Fertigkeiten und wenden sie auf schulische und auerschulische
Anforderungssituationen an, bauen ihre Kompetenz zur Auseinandersetzung mit
fachdidaktischen Intentionen, Konzeptionen und Problemen und zur Uberleitung
der Ergebnisse in praktische Konsequenzen sowohl fir das Handeln als
Gesamtziel: Berufsschullehrerin oder -lehrer als auch fir Lehr-, Kommunikations- und
Prasentationstatigkeiten in weiteren Feldern der Berufsbildung. Sie sind in der
Lage, ingenieurwissenschaftliche Inhalte aus dem Bereich der ersten und zweiten
beruflichen  Fachrichtungen und fachdidaktisch-methodische  Aspekte
miteinander in Beziehung zu setzen und erweitern sowohl ihre Personal- und
Sozialkompetenz als auch ihre Kompetenz fir den Medieneinsatz.




5.4.1

Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete zu Modul FD1

FD1.1: Konzeptionen der Fachdidaktik

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

Davon Selbststudium 49 Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden

Verantwortlich Prof. Dr. Tobias Gschwendtner

Angebotszyklus in jedem Sommersemester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch gedffnet fur Lehramtsstudierenden im Fach Technik fiir das allgemeinbildende Schulwesen

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kénnen ...
- Intentionen, Moglichkeiten und Grenzen fachdidaktischer Konzeptionen fiir den technikbezogenen Unterricht im
allgemeinbildenden und im beruflichen Schulwesen kritisch reflektieren und anwenden.

- mit Dritten Uber fachdidaktische Aspekte technikrelevanter Aussagen mit Bezugnahme auf fachdidaktische

Positionen, typische Vertreter und empirischen Befunden sachkompetent diskutieren.

- eigenen Unterrichtsplanungen mit Bezugnahme auf fachdidaktische Konzeptionen begriinden.
Inhalte

- Ansétze allgemeinbildender Technikdidaktik

- Zentrale fachdidaktische Konzeptionen: z.B. Kerschensteiner, Handlungsorientierung, Cognitiv Apprenticeship,

kombinierte Strategietrainings
- Wichtige Vertreter, Grundziige und Gestaltungs-/Begriindungsmuster fachdidaktischer Konzeptionen
- Umsetzungsbeispiele zu den fachdidaktischen Konzeptionen (best practice)

- Zentrale Ergebnisse ausgewahlter empirischer Forschungsarbeiten



5.4.1

FD1.2: Mediendidaktik

Arbeitsaufwand 2CP 60 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 24 Stunden
Prifungsvorbereitung 15 Stunden

verantwortlich Dr. Bernd Borgenheimer

Angebotszyklus in jedem Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis wird zu Beginn der Veranstaltung vereinbart

auch gedffnet fur Lehramtsstudierende im Fach Technik fur das allgemeinbildende Schulwesen

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden konnen ...

Inhalte

Kriterien fir Bewertung, Auswahl und Einsatz (multi-)medialer Elemente situationsangemessen anwenden,
mediendidaktische Grundlagen fiir den Einsatz von Text-, Bild- und Filmelementen situationsangemessen anwenden,
neue Medien analysieren sowie sachgerecht und adressatenbezogen einsetzen.

eigene multimediale Elemente wie Bilder und Videosequenzen theoriegeleitet und didaktisch begriindet konzipieren
und erstellen.

einfache Lehr- oder Lernsoftware unter Einbindung von Digitalfotografien und Videosequenzen konzipieren,
herstellen, testen und dokumentieren.

unter Bezugnahme auf fachdidaktische Positionen sachkompetent mit Dritten lber Gebrauchstauglichkeit und

Lerneffektivitat von Lehr- oder Lernsoftware diskutieren.

Medien technikbezogenen Unterrichts, Systematik

Multimedia-Einsatzspektren

Vorteile, Einsatzspektrum und Orientierungsrichtlinien fiir ein Lehren und Lernen mit Multimedia
Ausgewahlte Lehr-Lern-Software, Softwareanalysen

Autorensysteme als Werkzeuge zur Entwicklung von Lehr- und Lernsoftware

Basisfunktionen von Autorensystemen

Bilder als Informationsquelle, Digitalfotografie

Bewegte Bilder als Informationsquelle, Digitalvideo, Videoschnitt, Animationen

Text als Ausdrucksmittel, Richtlinien fur den Medieneinsatz, Text-Bild-Kombinationen

Entwicklung einfacher Lehr-Lern-Software mithilfe eines Autorensystems



5.4.1

Modul FD2: Fachdidaktik 2
Ubersicht

Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete:
- Aktuelle Fragen und empirische Forschung in der Fachdidaktik (FD2.1)

- Integration fachwissenschaftlicher und padagogischer Aspekte (FD2.2)

Die Veranstaltung FD2.1 muss vor dem ,Schulpraktikum 3 (SP3)“ (Modul SP) besucht werden. In der Veranstaltung FD2.1
wird ein empirisches Forschungsprojekt vorbereitet, das im Anschluss im Schulpraktikum umgesetzt wird. Die Veranstaltung
FD2.2 kann erst nach dem ,Schulpraktikum 3 (SP3)" und der Veranstaltung FD2.1 besucht werden. In der Veranstaltung FD2.2
wird das im Schulpraktikum umgesetzte empirische Forschungsprojekt referiert und kritisch reflektiert. Innerhalb des Moduls
wird nach den beruflichen Fachrichtungen ,Energie und Automatisierungstechnik®, ,Fertigungstechnik®, ,Fahrzeugtechnik®,
»Oystem- und Informationstechnik® und ,Sanitar, Heizung, Liftung, Klima*“ differenziert, so dass die Studierenden sich in ihren
eigenen Vertiefungsrichtungen didaktisch qualifizieren kénnen.

Modul FD2: Fachdidaktik 2

Arbeitsaufwand 5CP 150 Stunden
Kontaktzeit 42 Stunden
davon Selbststudium 88 Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Tobias Gschwendtner

Bestandene Module 1701 Schulpraxis, 1702 Allgemeine und spezielle
Zugangsvoraussetz erziehungswissenschaftliche Grundlagen, 1703 Grundlagen der Berufspadagogik
ungen und 1704 Grundlagen der Fachdidaktik aus dem Portfolio des
Bachelorstudiengangs Ingenieurpadagogik der HS Esslingen.

Die Modulprifung wird durch eine benotete Prifungsleistung in der
Einzelveranstaltung FD2.2 erbracht. Zusatzlich ist die erfolgreiche unbenotete
Teilnahme an der Veranstaltung FD2.1 nachzuweisen. Die Voraussetzungen fiir
eine erfolgreiche Teilnahme werden zu Beginn der Einzelveranstaltungen mit den
von den Lehrenden vereinbart.

Benotete
Modulprifung

Stand 24.06.2021

Die Studierenden setzen sich mit fachdidaktischen Publikationen — insbesondere
mit solchen, die sich mit Themen aus ihrer ersten und zweiten beruflichen
Fachrichtung befassen — sowie mit Publikationen zur Forschungsmethodik,
Testtheorie und Statistik auseinander und vertiefen und erweitern dabei ihre
Kenntnisse sowie Begriindungs- und Reflexionsfahigkeiten. Sie prasentieren ihre
Arbeitsergebnisse, diskutieren sie mit anderen, nehmen Stellung und begriinden
Gesamtziel: ihre Aussagen mit Bezugnahme auf fachdidaktische, forschungsmethodische und
testtheoretische Positionen.

Des Weiteren befassen sie sich intensiv mit der Thematik der Integration
ingenieurwissenschaftlicher, fachdidaktischer und schulpraktischer Aspekte in
der Unterrichtsplanung. Dabei erwerben sie Kenntnisse, Fahigkeiten und
Fertigkeiten, die fiir didaktische und methodische Uberlegungen und
Entscheidungen fiir Lehr- und Lernprozesse unabdingbar sind.




5.4.1

Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete zu Modul FD2

FD2.1: Aktuelle Fragen und empirische Forschung in der Fachdidaktik

Arbeitsaufwand 2 CP 60 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden

davon Selbststudium 29 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden

verantwortlich Prof. Dr. Tobias Gschwendtner

Angebotszyklus in jedem Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis Unbenotete erfolgreiche Teilnahme

auch gedffnet fur Lehramtsstudierende im Fach Technik fur das allgemeinbildende Schulwesen

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kénnen...

Inhalte

ausgewabhlte aktuelle fachdidaktische Forschungsarbeiten kritisch rezipieren,

fachdidaktische Forschungsarbeiten als Orientierungsleistung fiir eigenes unterrichtsplanerisches und
unterrichtspraktisches Handeln verwenden,

fachdidaktische Positionen, Theorien und Modelle anwenden,

eigene fachdidaktische Fragestellungen formulieren und forschungsorientiert im Seminar bearbeiten,
empirisch-quantitative ~ Langsschnittdaten eines selbst entwickelten Erhebungsinstruments zu einem
selbstentwickelten Seminarkonzept auswerten und kritisch-konstruktiv analysieren.

mit Bezugnahme auf fachdidaktische Positionen zielgerichtet und sachkompetent mit Dritten Uber Aussagen

fachdidaktischer Publikationen begriindet diskutieren.

Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik, Technikdidaktik

Forschungszyklus

Qualitative und quantitative Forschungsmethoden

Einflihrung in die deskriptive und in Ansatzen in die Inferenz-Statistik

SPSS

Empirisch-quantitative Forschungsdesigns

Befunde empirisch-quantitativer und -qualitativer fachdidaktischer Lehr-Lernforschung
Konzeptionierung fachdidaktischer Forschungen

Forschendes Lernen in der Fachdidaktik

Argumentationslinien zu fachdidaktisch relevanten Positionierungen und Rahmenvorgaben



5.4.1

FD2.2: Integration fachwissenschaftlicher und padagogischer Aspekte

Arbeitsaufwand 3CP 90 Stunden
Kontaktzeit 5 Stunden

Davon Selbststudium 50 Stunden
Prifungsvorbereitung 35 Stunden

verantwortlich Prof. Dr. Tobias Gschwendtner

Voraussetzungen Die Verans_taltung FD2.“2 kann erst nach der Veranstaltung FD2.1 und dem
ySchulpraktikum 3 (SP3)" (Modul SP) besucht werden.

Angebotszyklus in jedem Semester

Lehr-/Lernform Seminar

Leistungsnachweis Referat und Hausarbeit (benotet)

auch gedffnet fur Lehramtsstudierende im Fach Technik fir das allgemeinbildende Schulwesen

Stand 24.06.2021

Ziele

Die Studierenden kénnen ...

Inhalte

eigene fachdidaktische Fragestellungen und Hypothesen formulieren und forschungsorientiert im schulischen
Unterricht (SP 3) bearbeiten,

ein selbststandig erarbeitetes Forschungsdesign im schulischen Unterricht (SP 3) umsetzen und auswerten.
empirisch-quantitative  Langsschnittdaten eines selbst entwickelten Erhebungsinstruments zu einem
selbstentwickelten Unterrichtskonzept auswerten und kritisch-konstruktiv analysieren.

technische Sachverhalte analysieren und strukturieren.

Sachanalysen erstellen, insbesondere zu Inhalten aus dem Bereich der ersten und zweiten beruflichen Fachrichtung.
didaktische Analysen anfertigen, insbesondere zu Inhalten aus dem Bereich der ersten und zweiten beruflichen
Fachrichtung.

Lernziele zur Férderung beruflicher Handlungskompetenzen, insbesondere zu Inhalten aus dem Bereich der ersten
und zweiten beruflichen Fachrichtung, formulieren.

didaktische Reduktionen durchfihren, insbesondere zu Lernzielen aus dem Bereich der ersten und zweiten

beruflichen Fachrichtung.

Integration ingenieurwissenschaftlicher, fachdidaktischer, berufspadagogischer, forschungsmethodischer und
psychometrischer Inhalte

Sachanalysen, insbesondere zu Inhalten aus dem Bereich der ersten und zweiten beruflichen Fachrichtung
Didaktische Analysen, insbesondere zu Inhalten aus dem Bereich der ersten und zweiten beruflichen Fachrichtung
Lernziele und Kompetenzen, insbesondere zu Inhalten aus dem Bereich der ersten und zweiten beruflichen
Fachrichtung

Didaktische Reduktion, insbesondere von Lernzielen aus dem Bereich der ersten und zweiten beruflichen

Fachrichtung.



5.4.1

Modul SP: Schulpraktikum 3

Ubersicht
Einzelveranstaltungen oder Teilgebiete:
- Schulpraktikum 3 (SP3)

- Begleitseminar zum Schulpraktikum 3 (BSP3)

Modul SP: Schulpraktikum 3

Arbeitsaufwand 6 CP 180 Stunden
Kontaktzeit 91 Stunden
davon Selbststudium 79 Stunden
Prifungsvorbereitung 10 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Bernd Geilel

Bestandene Module 1701 Schulpraxis, 1702 Allgemeine und spezielle
Zugangsvoraussetz erziehungswissenschaftliche Grundlagen, 1703 Grundlagen der Berufspadagogik
ungen und 1704 Grundlagen der Fachdidaktik aus dem Portfolio des
Bachelorstudiengangs Ingenieurpadagogik der HS Esslingen.

Die Modulprifung wird durch eine benotete Priifungsleistung im BSP3 erbracht.

Benotete Zusatzlich ist die erfolgreiche unbenotete Teilnahme am SP3 nachzuweisen. Die

Modulprifung Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Teilnahme am SP3 wird vom SAFL (BS)
festgelegt.

Teilnahmevorausse Das SP3 kann erst nach der erfolgreichen Teilnahme an der Veranstaltung FD2.1

tzungen (Modul FD2) besucht werden.

Stand 24.06.2021




5.4.1

Einzelveranstaltungen zu Modul SP Schulpraktikum 3 (SP3)

SP3: Schulpraktikum 3

Arbeitsaufwand 4 CP 120 Stunden
Kontaktzeit 70 Stunden
davon Selbststudium 30 Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden

Ausbildungslehrerinnen und -lehrer an berufsbildenden Schulen, Seminar fur

verantwortlich Ausbildung und Fortbildung der Lehrkrafte Stuttgart (Berufliche Schulen)

Angebotszyklus einmal im Jahr (Herbst), mind. vier Wochen

Stand 24.06.2021

Hospitation und angeleitetes Unterrichten an einer Beruflichen Schule in Baden-
Lehr-/Lernform Wirttemberg; Begleitveranstaltungen am Seminar fur Ausbildung und Fortbildung
der Lehrkrafte Stuttgart (Berufliche Schulen)

Leistungsnachweis Teilnahmebestatigung, Praktikumsbericht

Ziele

Die Studierenden konnen ...

- sich zunehmend im Lehrberuf orientieren und ibernehmen weitgehend die Sichtweise von Lehrenden an beruflichen
Schulen.

- weitergehende Einblicke in erziehungswissenschaftliche Fragestellungen und deren Relevanz fir Handlungen im

Unterricht sowie fiir die Klarung der eigenen Lehrerrolle gewinnen.

- modellgeleitet didaktische und interaktive Prozesse analysieren und vor dem Hintergrund eigener Schul- und

Unterrichtserfahrungen reflektieren.
- Unterricht vor dem Hintergrund ausgewahlter didaktischer Prinzipien planen und begriinden:
- ausgewahlte Lehr- und Lernmethoden in eigenen Unterrichtsversuchen einsetzen.
- bewusst Beziehungen in der Klasse, Gruppe und mit einzelnen Schilerinnen und Schiilern gestalten.
- erste Verhaltensweisen im professionellen Umgang mit Konflikten entwickeln.

- sich mit ersten Fragestellungen der diagnostischen Kompetenz auseinandersetzen, um Schilerinnen und Schiler

angemessen zu férdern und ihre Leistungen zu bewerten.

- personliche Aufgabenstellungen zur Weiterentwicklung der Professionalisierung Entwickeln.



5.4.1

Inhalte

Didaktische Prinzipien: Ganzheitlichkeit, Exemplaritat, Differenzierung und Schiilerorientierung und deren Umsetzung

im Unterricht

Formulieren von Beobachtungsauftragen

Ausflhrliche schriftliche Unterrichtsvorbereitung

Beziehung und Interaktion: Beziehungsgestaltung mit der Klasse, in Gruppen, mit einzelnen, Umgang mit Konflikten
Reflexion der schulpraktischen Erfahrungen

Auswertung von Beobachtungsauftragen

Diagnostische Kompetenz: Beobachtungen, Entwicklungen, Instrumente

Personliche Prioritatenliste zur Weiterentwicklung der eigenen padagogischen Professionalitat: Initiativen,

Planungen, Ziele

Planung und Vorbereitung von Unterricht in einem der Ausbildungsfacher der ersten oder zweiten beruflichen

Fachrichtung

Ausblick auf den Vorbereitungsdienst



5.4.1

Begleitseminar zum Schulpraktikum 3 (BSP3)

BSP: Begleitseminar zum Schulpraktikum 3
Arbeitsaufwand 2CP 60 Stunden
Kontaktzeit 21 Stunden
davon
Selbststudium 39 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Bernd GeiRel
Angebotszyklus einmal im Jahr (Fruhjahr)
Lehr-/Lernform Seminar, Nachbereitung und Selbststudium
Leistungsnachweis siehe SP3
Stand 24.06.2021
Ziele

Die Studierenden kénnen ...

vorhandene ausfiihrliche schriftliche Unterrichtsentwirfe analysieren und beurteilen.

- zu einem selbst gewahlten Thema einen ausfuhrlichen schriftlichen Unterrichtsentwurf erstellen.

- Intentionen, Vorgaben und Kriterien fiir ausfiihrliche schriftliche Unterrichtsentwiirfe in eigenen Entwiirfen umsetzen.
- einen zielkonformen Praktikumsbericht anfertigen und Praktikumserfahrungen reflektieren.

- konnen berufsspezifische Kompetenzen von Lehrkraften benennen und Auspragungsgrade reflektieren.

- Intentionen und Vorgaben flr ausfuhrliche schriftliche Unterrichtsentwtrfe

- Sachanalyse, didaktische Analyse, Lernziele, methodische Analyse, Unterrichtsverlaufsplanung
- Analyse, Erstellung und Reflexion von ausfuhrlichen schriftlichen Unterrichtsentwiirfen

- Auswertung von Praktikumserfahrungen

- Lehrerverhalten

- Lehrerkompetenzen



5.4.1

Modul FS: Freies Studium

Ubersicht

Die Studierenden wahlen aus dem technikdidaktischen und berufspadagogischen Lehrangebot der PHL frei aus. Allerdings
dirfen nur jene Veranstaltungen gewahlt werden, die nicht fir die Module BB1, BB2, FD1 und FD2 vorgesehen sind. Die
technikdidaktischen Lehrangebote finden sich im Lehrangebot der Abteilung Technik, die berufspadagogischen Lehrangebote

im Lehrangebot der Abteilung Erwachsenenbildung und Berufliche Bildung.

FS: Freies Studium?

Arbeitsaufwand 8 (5) CP 240 (150) Stunden
Kontaktzeit 63 (40) Stunden
davon Selbststudium 157 (90) Stunden
Prifungsvorbereitung 20 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann, Prof. Dr. Tobias Gschwendtner
Stand 23.09.2025

Die Studierenden wahlen aus dem technikdidaktischen und berufspadagogischen
Lehrangebot der PHL frei Veranstaltungen aus. Sie haben durch zusatzliche Studien der
Gesamtziel Themenbereiche des Studiengangs die Mdglichkeit zur personlichen Profilbildung und
zur systematischen Auseinandersetzung mit Themenstellung des personlichen
Interesses bzw. der aktuellen Bildungsdiskussion.

Teilnahmevorausset Keine
zungen

Die Modulprifung wird durch eine benotete Prifungsleistung in einer der
Einzelveranstaltungen erbracht. Zusétzlich ist die erfolgreiche unbenotete Teilnahme an
allen weiteren Veranstaltungen im Modul nachzuweisen. Die Voraussetzungen fiir eine
erfolgreiche Teilnahme werden zu Beginn der Einzelveranstaltungen mit den von den
Lehrenden vereinbart.

Benotete
Modulprifung

2 Fur die Facherkombination MAP (Maschinenbau — Automatisierungstechnik) gilt der in Klammern aufgefihrte
Arbeitsaufwand; vgl. dazu auch die vorangegangenen Fuf3noten.



5.4.1

Modul MT: Masterarbeit

MT: Masterarbeit

Arbeitsaufwand 25 CP 750 Stunden
verantwortlich Prof. Dr. Jana Trumann, Prof. Dr. Bernd GeilRel
Stand 24.06.2021

Die Masterarbeit bildet den Abschluss des Studiengangs. Durch die
Masterarbeit soll festgestellt werden, ob die zu priifende Person

— die Zusammenhange ihres Fachs lberblickt,
— die zur Losung fachlicher Problemstellungen erforderlichen
besonderen Fachkenntnisse erarbeitet hat,

Gesamtziel ; e ) A ) )
— die Fahigkeit entwickelt hat, wissenschaftliches Wissen und
wissenschaftliche Methoden zur Lésung praktischer
Problemstellungen zielgeleitet anzuwenden,
— Kompetenz fir das Handeln in gesellschaftlichen Praxisfeldern
entwickelt hat.
Teilnahmevoraussetz Alle sonstigen Modulpriifungen im Studiengang missen erfolgreich absolviert
ungen sein.

Die Modulprifung wird durch eine schriftiche Masterarbeit erbracht. Die
Benotete Masterarbeit muss thematisch im Bereich der Fachdidaktik Technik oder der
Modulprifung Beruflichen Bildung angefertigt werden.




Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Master-Studiengang Berufliche Bildung /
Ingenieurwissenschaften

Modulhandbuch Ingenieurwissenschaften

Modulbeschreibungen nach
ingenieurwissenschaftlichen
Facherkombinationen

Stand: 23.09.2025

Modulhandbuch Ingenieurwissenschaften
Studiengénge EIP/FMP/IEP/MAP/VMP
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Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Ubersicht zur Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP)
Lehrbefahigung fur Energie- und Automatisierungstechnik und System- und Informationstechnik

Wahlpflichtmodul Elektrotechnik (6 CP):
Energiespeicher (MT, 6)
Elektrische Antriebe (MT, 6)
Power Tools (MT, 6)

Automatisierungstechnik (MT, 6)

Wabhlpflichtmodul Informationstechnik 1 (6 CP):
Embedded Systems und Betriebssysteme (MT, 6)

Kommunikationstechnik (MT, 6)

Wahlpflichtmodul Informationstechnik 2 (10 CP):
Machine Vision (IT, 5)
Safety and Security (IT, 5)
Cyber-Physical Networks (IT, 5)
Embedded Systems Design (IT, 5)

Machine Learning (IT, 5)

Innerhalb der Wahlpflichtmodule sind jeweils eines bzw. zwei der angegebenen Module zu wahlen.
Es sind nur Module zuldssig, welche nicht bereits im Bachelor belegt wurden. Falls ein Modul im Zuge
kiinftiger Entwicklungen in den ingenieurwissenschaftlichen Bezugsfakultdten in einzelnen Semestern
oder auf Dauer nicht mehr angeboten werden sollte, dann ist aus den vielfaltigen verbleibenden
Modulen zu wahlen; falls keine Wahlmdglichkeiten mehr bestehen sollten, kénnen vom
Studiengangs- und Priifungsausschuss in Absprache mit den Studiendekan*innen der
Bezugsbachelorstudiengange an der Hochschule Esslingen auf Antrag weitere Module gedffnet
werden.

Lesehinweis:
MT: Angebote aus Fakultdt MT (Angabe der ECTS in Klammern)
IT: Angebote aus Fakultat IT (Angabe der ECTS in Klammern)

Seite 1



Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Ubersicht zur Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP)
Lehrbefahigung fir Fahrzeugtechnik und Fertigungstechnik

Wahlpflichtmodule Fahrzeugtechnik 1+2 (12 CP)
Fahrzeugdynamik (MT, 6)
Assistenzsysteme und Autonomes Fahren (MT, 6)
Antriebe 1 (MT, 6)

Antriebe 2 (MT, 6)

Vehicle Design (MT, 6)

Vehicle Layout (MT, 6)
Fahrzeugmechatronik (MT, 6)

Mobilitat und Infrastruktur (MT, 6)
Diagnose und Servicetechnik (MT, 6)
Erprobung und Mobilitadtstechnik (MT, 6)
Automobilmanagement (MT, 6)

Elektrische Antriebe (MT, 6)

Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2 (10 CP)
Konstruktion und Konzeption von Werkzeugmaschinen und deren Baugruppen (MS, 5)
Entwicklung von formgebenden Werkzeugen (MS, 5)
Kunststofftechnik und additive Fertigung (MS, 5)
Metal Forming Technology and Laser Material Processing (MS, 5)
Produktionsplanung fiir Smart Automation (MS, 5)

Moderne Fertigungssysteme / Werkzeugmaschinen und spanende Technologie (MS, 5)

Innerhalb der Wahlpflichtmodule sind jeweils zwei der angegebenen Module zu wéahlen. Es sind nur
Module zulassig, welche nicht bereits im Bachelor belegt wurden. Falls ein Modul im Zuge kiinftiger
Entwicklungen in den ingenieurwissenschaftlichen Bezugsfakultdten in einzelnen Semestern oder auf
Dauer nicht mehr angeboten werden sollte, dann ist aus den vielfdltigen verbleibenden Modulen zu
wahlen; falls keine WahIlmoglichkeiten mehr bestehen sollten, konnen vom Studiengangs- und
Prifungsausschuss in Absprache mit den Studiendekan*innen der Bezugsbachelorstudiengange an
der Hochschule Esslingen auf Antrag weitere Module getffnet werden.

Lesehinweis:

MT: Angebot aus Fakultdt MT (Angabe der ECTS in Klammern)
MS: Angebot aus Fakultdt MS (Angabe der ECTS in Klammern)

Seite 2



Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Ubersicht zur Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP)
Lehrbefahigung fiir System- und Informationstechnik und Energie- und Automatisierungstechnik

Wahlpflichtmodul Elektrotechnik 1 (12 CP):
Energiespeicher (MT, 6)
Elektrische Antriebe (MT, 6)
Power Tools (MT, 6)

Automatisierungstechnik (MT, 6)

Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2 (10 CP):
Intelligente Sensorik und maschinelles Lernen (MS, 5)
Energiewandlung und -speicherung (MS, 5)
Renewable Energy Conversion (MS, 5)

Industrielle Kommunikation (MS, 5 CP)

Mess- und Antriebstechnik (MS, 5 CP)

Innerhalb der Wahlpflichtmodule sind jeweils zwei der angegebenen Module zu wahlen. Es sind nur
Module zuldssig, welche nicht bereits im Bachelor belegt wurden. Falls ein Modul im Zuge kiinftiger
Entwicklungen in den ingenieurwissenschaftlichen Bezugsfakultdten in einzelnen Semestern oder auf
Dauer nicht mehr angeboten werden sollte, dann ist aus den vielfaltigen verbleibenden Modulen zu
wahlen; falls keine Wahlmoglichkeiten mehr bestehen sollten, konnen vom Studiengangs- und
Priifungsausschuss in Absprache mit den Studiendekan*innen der Bezugsbachelorstudiengange an
der Hochschule Esslingen weitere Module auf Antrag gedffnet werden.

Lesehinweis:

MT: Angebote aus Fakultdt MT (Angabe der ECTS in Klammern)
MS: Angebote aus Fakultdt MS (Angabe der ECTS in Klammern)

Seite 3



Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Ubersicht zu Maschinenbau-Automatisierungstechnik (MAP)
Lehrbefahigung fiir Fertigungstechnik und Energie- und Automatisierungstechnik

Wahlpflichtmodul Fertigungstechnik (15 CP):
Konstruktion und Konzeption von Werkzeugmaschinen und deren Baugruppen (MS, 5)
Entwicklung von formgebenden Werkzeugen (MS, 5)
Kunststofftechnik und additive Fertigung (MS, 5)
Metal Forming Technology and Laser Material Processing (MS, 5)
Produktionsplanung fiir Smart Automation (MS, 5)

Moderne Fertigungssysteme / Werkzeugmaschinen und spanende Technologie (MS, 5)

Wabhlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2 (10 CP):
Intelligente Sensorik und maschinelles Lernen (MS, 5)
Energiewandlung und -speicherung (MS, 5)
Renewable Energy Conversion (MS, 5)

Technologiedemonstrator Windkraftanlage (MS, 5)

Innerhalb der Wahlpflichtmodule sind jeweils zwei bzw. drei der angegebenen Module zu wahlen. Es
sind nur Module zulassig, welche nicht bereits im Bachelor belegt wurden. Falls ein Modul im Zuge
kiinftiger Entwicklungen in den ingenieurwissenschaftlichen Bezugsfakultaten in einzelnen Semestern
oder auf Dauer nicht mehr angeboten werden sollte, dann ist aus den vielfaltigen verbleibenden
Modulen zu wahlen; falls keine Wahlmadglichkeiten mehr bestehen sollten, kénnen vom
Studiengangs- und Priifungsausschuss in Absprache mit den Studiendekan*innen der
Bezugsbachelorstudiengédnge an der Hochschule Esslingen auf Antrag weitere Module geoffnet
werden.

Lesehinweis:

MS: Angebote aus Fakultdt MS (Angabe der ECTS in Klammern)
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Ubersicht zur Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP)
Lehrbefahigung fiir Versorgungstechnik und Fertigungstechnik

1734: Wahlpflichtfacher Versorgungstechnik (7 CP)
Heizungstechnik 2 (NG, 5)*
Klimatechnik 2 (NG, 5)*
Warmepumpen- und Kaltetechnik (NG, 5)
BIM - Digitalisierung in der Baubranche (NG, 2)?
Stationire Léschanlagen (NG, 2)?
Reinraumtechnik (NG, 2)?
Gebiude- und Grundstiicksentwisserung (NG, 3)*
Auftragsabwicklung (NG, 2)
Gebéaudetechnisches Projekt (NG, 3)
Gas-, Wasser- und Wasserstoffversorgung (NG, 5)
Elektrische Netze (NG, 2)?
Elektrische Regenerative Energien (NG, 5)
Thermische Regenerative Energien (NG, 5)*

Digitale Regelungstechnik (NG, 4)°

Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2+3 (15 CP)
Steuerungstechnik 1 (MS, 5)*
Design and Simulation (MS, 5)*
Standardmethoden in der Produktion und Produktionsplanung (MS, 5)*
Roboterautomation fiir industrielle Anwendungen (MS, 5)*
Advanced Design and Simulation (MS, 5)*
Betriebsfestigkeit und Strukturoptimierung (MS, 5)*
Konstruktion und Konzeption von Werkzeugmaschinen und deren Baugruppen (MS, 5)*
Entwicklung von formgebenden Werkzeugen (MS, 5)*
Kunststofftechnik und additive Fertigung (MS, 5)*
Metal Forming Technology and Laser Material Processing (MS, 5)*
Produktionsplanung fiir Smart Automation (MS, 5)*

Moderne Fertigungssysteme / Werkzeugmaschinen und spanende Technologie (MS, 5)*
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Innerhalb der Wahlpflichtmodule sind jeweils zwei bzw. drei der angegebenen Module zu wahlen. Es
sind nur Module zuldssig, welche nicht bereits im Bachelor angerechnet wurden. Falls ein Modul im
Zuge kiinftiger Entwicklungen in den ingenieurwissenschaftlichen Bezugsfakultaten in einzelnen
Semestern oder auf Dauer nicht mehr angeboten werden sollte, dann ist aus den vielfaltigen
verbleibenden Modulen zu wahlen; falls keine Wahimoglichkeiten mehr bestehen sollten, kénnen
vom Studiengangs- und Priifungsausschuss in Absprache mit den Studiendekan*innen der
Bezugsbachelorstudiengdnge an der Hochschule Esslingen auf Antrag weitere Module ge6ffnet
werden.

Lesehinweis:

MS: Angebote aus Fakultdt MS (Angabe der ECTS in Klammern)
NG: Angebote aus Fakultdt NG (Angabe der ECTS in Klammern)

'Vorlesung mit Labor (4V+1L)

? Veranstaltung wird nicht jedes Semester angeboten

*Vorlesung Gebaude- und Grundstiicksentwésserung (2 SWS) mit Labor Entwisserungstechnik
(1sws)
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Einfihrung in die Modul- und Wahlpflichtmodulbeschreibungen

Die Module der ingenieurwissenschaftlichen Facher des Masterstudiengangs Berufliche Bildung /
Ingenieurwissenschaften sind deckungsgleich mit den Modulen der jeweils zugehorigen generischen
Ingenieurstudiengdnge. Daher wird an dieser Stelle auf die Modulhandblicher der generischen
Studiengdnge verwiesen. Diese finden sich auf der Homepage der Hochschule Esslingen unter den
folgenden Links:

MT: Angebote der Fakultat MT
Modulhandbuch Fakultdat MT (FMP, EIP)

MS: Angebote der Fakultit MS
Modulhandbuch Fakultat MS (MAP, FMP)

IT: Angebote der Fakultait IT
Modulhandbuch Fakultdt IT (EIP, IEP)

NG: Angebote der Fakultit NG
Modulhandbuch der Studiengdnge GEB/VMP (Fakultdt NG)

Im Folgenden findet sich eine Zusammenstellung der Wahlpflichtmodulbeschreibungen.
Wichtig: giltig sind — entsprechend vorherigem Absatz — nur die auf der Homepage der Hochschule
Esslingen zur Verfiigung stehenden aktuellen Modulbeschreibungen.
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https://intranetportal.hs-esslingen.de/meine-hochschule/organisation/verwaltung/studierendenservice-und-studiengangmanagement/studierende/modulbeschreibungen/modul?programme=Versorgungstechnik%20und%20Umwelttechnik%20VUB%20(B.Eng.)&cHash=6725ad0c5b207884777888d044bd0f0e
https://intranetportal.hs-esslingen.de/meine-hochschule/organisation/verwaltung/studierendenservice-und-studiengangmanagement/studierende/modulbeschreibungen/modul?programme=Technische%20Informatik%20TIB%20(B.Eng.)&cHash=7909b7bc3a1d130a17cc4f5c1c31ca7c
https://intranetportal.hs-esslingen.de/meine-hochschule/organisation/verwaltung/studierendenservice-und-studiengangmanagement/studierende/modulbeschreibungen/modul?programme=Maschinenbau%20MBB%20(B.Eng.)&cHash=8e94c92d8c051086f0c6695b1cbbeaca
https://intranetportal.hs-esslingen.de/meine-hochschule/organisation/verwaltung/studierendenservice-und-studiengangmanagement/studierende/modulbeschreibungen/modul?programme=Fahrzeugtechnik%20FZB%20(B.Eng.)&cHash=c778995448bda3c1fafa5a997e76f87e

Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP)
Wahlpflichtmodul Elektrotechnik

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 1 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodul Elektrotechnik

Arbeitsaufwand

6 CP

180 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich eine fachliche Vertiefung ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in einem gewahlten Fachgebiet.
N&here Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefung in einem vom Studierenden gewdhlten Anwendungsbereich der Elektrotechnik.
Das Lernergebnis ist abhangig vom gewadhlten Modul und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhangig vom gewahlten Modul ausbilden und
daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden kénnen.

Literatur
Abhangig vom gewahlten Modul.
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Wahlpflichtmodul Informationstechnik 1

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 1 sowie den Hinweis auf S. 7

Wabhlpflichtmodul Informationstechnik 1

Arbeitsaufwand

6 CP

180 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich eine fachliche Vertiefung ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in einem gewahlten Fachgebiet.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefung in einem vom Studierenden gewdhlten Anwendungsbereich der
Informationstechnik. Das Lernergebnis ist abhdngig vom gewahlten Modul und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig vom gewahlten Modul ausbilden und
daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhdngig vom gewahlten Modul.
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Wahlpflichtmodul Informationstechnik 2

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 1 sowie den Hinweis auf S. 7

Wabhlpflichtmodul Informationstechnik 2

Arbeitsaufwand 10 CP 300 Stunden

davon Kontaktzeit abhangig vom gew. Modul
Selbststudium abhangig vom gew. Modul
Prifungsvorbereitung

verantwortlich Studiendekan*n MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich fachliche Vertiefungen ihrer

Kenntnisse und Kompetenzen in den gewahlten Fachgebieten.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.

Stand 22.05.2025

Zielsetzung

Fachliche Vertiefungen in vom Studierenden gewahlten Anwendungsbereichen der
Informationstechnik. Das Lernergebnis ist abhdngig von den gewahlten Modulen und kann daher in
der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen
Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig von den gewahlten Modulen ausbilden
und daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden kénnen.

Literatur
Abhdngig von den gewahlten Modulen.
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Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP)

Lehrbefahigung fiir Fahrzeugtechnik und Fertigungstechnik

Wabhlpflichtmodule Fahrzeugtechnik 1+2

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 2 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodule Fahrzeugtechnik 1+2

Arbeitsaufwand

12 CP

360 Stunden

Davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhéangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

Verantwortlich

Studiendekan*in MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich fachliche Vertiefungen ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in den gewahlten Fachgebieten.
N&here Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefungen in vom Studierenden gewdhlten Anwendungsbereichen der Fahrzeugtechnik.
Das Lernergebnis ist abhangig von den gewahlten Modulen und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig von den gewahlten Modulen ausbilden
und daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhangig von den gewdhlten Modulen.
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Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 2 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2

Arbeitsaufwand

10 CP

300 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*n MS

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich fachliche Vertiefungen ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen
in den gewahlten Fachgebieten.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefungen in vom Studierenden gewahlten Anwendungsbereichen der
Fertigungstechnik. Das Lernergebnis ist abhangig von den gewahlten Modulen und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig von den gewahlten Modulen ausbilden
und daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhdngig von den gewahlten Modulen.
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Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP)
Lehrbefahigung fiir System- und Informationstechnik und Energie- und Automatisierungstechnik

Wahlpflichtmodul Elektrotechnik 1

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 3 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodul Elektrotechnik 1

Arbeitsaufwand 12 CP 360 Stunden

davon Kontaktzeit abhangig vom gew. Modul
Selbststudium abhangig vom gew. Modul
Prifungsvorbereitung

verantwortlich Studiendekan*n MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich eine fachliche Vertiefung ihrer

Kenntnisse und Kompetenzen in einem gewahlten Fachgebiet.
N&here Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.

Stand 22.05.2025

Zielsetzung

Fachliche Vertiefung in einem vom Studierenden gewahlten Anwendungsbereich der Elektrotechnik.
Das Lernergebnis ist abhangig vom gewdhlten Modul und kann daher in der
Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden.

Kompetenzen
Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig vom gewahlten Modul ausbilden und
daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden kénnen.

Literatur
Abhangig vom gewahlten Modul.
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Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 3 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2

Arbeitsaufwand

10 CP

300 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich eine fachliche Vertiefung ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in einem gewahlten Fachgebiet.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefung in einem vom Studierenden gewdhlten Anwendungsbereich der Energie- und
Elektrotechnik. Das Lernergebnis ist abhdngig vom gewahlten Modul und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig vom gewahlten Modul ausbilden und
daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhdngig vom gewahlten Modul.
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Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Lehrbefahigung fur Fertigungstechnik und Energie- und Automatisierungstechnik

Wabhlpflichtmodul Fertigungstechnik

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 4 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodul Fertigungstechnik

Arbeitsaufwand

15 CP

450 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhéangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich fachliche Vertiefungen ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in den gewahlten Fachgebieten.
N&here Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefungen in vom Studierenden gewahlten Anwendungsbereichen der

Fertigungstechnik. Das Lernergebnis ist abhadngig von den gewahlten Modulen und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig von den gewahlten Modulen ausbilden

und daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhangig von den gewdhlten Modulen.
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Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 4 sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2

Arbeitsaufwand

10 CP

300 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in MT

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich fachliche Vertiefungen ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in den gewahlten Fachgebieten.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 22.05.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefungen in vom Studierenden gewéahlten Anwendungsbereichen der Energie- und
Elektrotechnik. Das Lernergebnis ist abhdngig von den gewahlten Modulen und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig von den gewahlten Modulen ausbilden
und daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhdngig von den gewahlten Modulen.
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Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP)

Lehrbefahigung fir Versorgungstechnik und Fertigungstechnik

1734: Wahlpflichtfacher Versorgungstechnik

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog, auf S. 5 sowie den Hinweis auf S. 7

1734: Wahlpflichtfacher Versorgungstechnik

Arbeitsaufwand

7 CP

210 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in GEB/VMP

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich eine fachliche Vertiefung ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in einem gewahlten Fachgebiet.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 24.06.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefung in einem vom Studierenden gewéahlten Anwendungsbereich der
Versorgungstechnik. Das Lernergebnis ist abhdangig vom gewahlten Modul und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht naher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhangig vom gewahlten Modul ausbilden und
daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndaher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhdngig vom gewahlten Modul.

Seite 17




Hochschule Esslingen
University of Applied Sciences

Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2+3

Vgl. Ubersicht Wahlpflichtmodulkatalog auf S. 5f., sowie den Hinweis auf S. 7

Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1

Arbeitsaufwand

15 CP

450 Stunden

davon

Kontaktzeit

abhangig vom gew. Modul

Selbststudium

abhangig vom gew. Modul

Prifungsvorbereitung

verantwortlich

Studiendekan*in MS

Gesamtziel Die Studierenden erarbeiten sich eine fachliche Vertiefung ihrer
Kenntnisse und Kompetenzen in einem gewahlten Fachgebiet.
Nahere Informationen sind der Beschreibung des jeweiligen
Moduls zu entnehmen.
Stand 24.06.2025
Zielsetzung

Fachliche Vertiefung in einem vom Studierenden gewdhlten Anwendungsbereich der
Fertigungstechnik. Das Lernergebnis ist abhangig vom gewahlten Modul und kann daher in der

Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden.

Kompetenzen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, die sich abhadngig vom gewahlten Modul ausbilden und
daher in der Wahlpflichtmodulbeschreibung nicht ndher spezifiziert werden kénnen.

Literatur

Abhangig vom gewahlten Modul.

Seite 18



	fa6b1f56-7a15-40c4-b728-79e517179ede.pdf
	Übersicht zur Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP)
	Übersicht zur Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP)
	Übersicht zur Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP)
	Übersicht zu Maschinenbau-Automatisierungstechnik (MAP)
	Übersicht zur Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP)
	Einführung in die Modul- und Wahlpflichtmodulbeschreibungen
	Elektrotechnik-Informationstechnik (EIP)
	Wahlpflichtmodul Elektrotechnik
	Wahlpflichtmodul Informationstechnik 1
	Wahlpflichtmodul Informationstechnik 2

	Fahrzeugtechnik-Maschinenbau (FMP)
	Wahlpflichtmodule Fahrzeugtechnik 1+2
	Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2

	Informationstechnik-Elektrotechnik (IEP)
	Wahlpflichtmodul Elektrotechnik 1
	Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2
	Wahlpflichtmodul Fertigungstechnik
	Wahlpflichtmodul Energietechnik/Elektrotechnik 2

	Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP)
	1734: Wahlpflichtfächer Versorgungstechnik
	Wahlpflichtmodule Fertigungstechnik 1+2+3




